
RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2011/89/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 16. November 2011 

zur Änderung der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der 
zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätz
liche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungs
unternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglo
merats ( 3 ) gibt den für den Finanzsektor zuständigen Be
hörden zusätzliche Befugnisse und Instrumentarien für 
die Beaufsichtigung von Gruppen an die Hand, die aus 
vielen beaufsichtigten Unternehmen bestehen, die in ver
schiedenen Finanzmarktsektoren tätig sind. Derartige 
Gruppen (Finanzkonglomerate) sind Risiken (Gruppen
risiken) ausgesetzt, zu denen die folgenden Risiken gehö
ren: Ansteckungsrisiken, d. h. die Ausbreitung von Risi
ken innerhalb der Gruppe; Risikokonzentration, bei de
nen derselbe Risikotyp gleichzeitig in verschiedenen Tei
len der Gruppe auftritt; die Komplexität der Verwaltung 
vieler unterschiedlicher juristischer Personen; potenzielle 
Interessenkonflikte; sowie die Herausforderung, allen be
aufsichtigten Unternehmen, die Teil des Finanzkonglome
rats sind, das gesetzlich vorgeschriebene Eigenkapital zu
zuweisen und dadurch eine Mehrfachbelegung von Eigen
kapital zu vermeiden. Unabhängig von der Rechtsstruktur 
der Gruppe sollten Finanzkonglomerate ergänzend zur 
Beaufsichtigung auf Einzelbasis, konsolidierter Basis 
oder Gruppenbasis einer weiteren Beaufsichtigung unter
worfen werden, die aber nicht doppelt erfolgen und die 
Gruppe nicht beeinträchtigen darf. 

(2) Um eine angemessene zusätzliche Beaufsichtigung von 
Versicherungs- und Bankengruppen, auch wenn sie Teil 
einer gemischten Finanzholdinggesellschaft sind, zu er
möglichen, ist es angebracht, für die Vereinbarkeit der 
Zielsetzungen der Richtlinie 2002/87/EG einerseits und 
der Richtlinien 73/239/EWG ( 4 ) und 92/49/EWG ( 5 ) des 
Rates sowie der Richtlinien 98/78/EG ( 6 ), 2002/83/EG ( 7 ), 
2004/39/EG ( 8 ), 2005/68/EG ( 9 ), 2006/48/EG ( 10 ), 
2006/49/EG ( 11 ), 2009/65/EG ( 12 ), 2009/138/EG ( 13 ) 
und 2011/61/EU ( 14 ) des Europäischen Parlaments und 
des Rates andererseits zu sorgen.

DE 8.12.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 326/113 

( 1 ) ABl. C 62 vom 26.2.2011, S. 1. 
( 2 ) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2011. (noch 

nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 
8. November 2011. 

( 3 ) ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1. 

( 4 ) Erste Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend 
die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung 
(mit Ausnahme der Lebensversicherung) (ABl. L 228 vom 
16.8.1973, S. 3). 

( 5 ) Richtlinie 92/49/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 zur Koordinie
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Direktver
sicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung) (Dritte Richtlinie 
Schadenversicherung) (ABl. L 228 vom 11.8.1992, S. 1). 

( 6 ) Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung von 
Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen in einer Ver
sicherungs- oder Rückversicherungsgruppe (ABl. L 330 vom 
5.12.1998, S. 1). 

( 7 ) Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen (ABl. L 345 
vom 19.12.2002, S. 1). 

( 8 ) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. 
L 145 vom 30.4.2004, S. 1). 

( 9 ) Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. November 2005 über die Rückversicherung (ABl. L 323 
vom 9.12.2005, S. 1). 

( 10 ) Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit 
der Kreditinstitute (ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1). 

( 11 ) Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Juni 2006 über die angemessene Eigenkapitalausstattung 
von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (ABl. L 177 vom 
30.6.2006, S. 201). 

( 12 ) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs
vorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame An
lagen in Wertpapieren (OGAW) (Text von Bedeutung für den EWR) 
(ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

( 13 ) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung 
der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität 
II) (Neufassung) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

( 14 ) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
(ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1.).



(3) Es ist erforderlich, dass Finanzkonglomerate in der ge
samten Union anhand des Ausmaßes ermittelt werden, 
in dem sie Gruppenrisiken ausgesetzt sind. Diese Ermitt
lung erfolgt auf der Grundlage gemeinsamer Leitlinien, 
die von der durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) errichteten 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenauf
sichtsbehörde) (EBA), der durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes ( 2 ) errichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Euro
päische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen 
und die betriebliche Altersversorgung) (EIOPA) und der 
durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 3 ) errichteten Europäi
schen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) gemäß Artikel 56 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 durch den Gemeinsamen Ausschuss der 
Europäischen Aufsichtsbehörden (Gemeinsamer Aus
schuss) herausgegeben werden. Wichtig ist ebenfalls, 
dass die Erfordernisse für eine Freistellung von der zu
sätzlichen Beaufsichtigung diesen Leitlinien entsprechend 
risikoabhängig angewandt werden. Dies gilt insbesondere 
für größere international tätige Finanzkonglomerate. 

(4) Eine umfassende und angemessene Überwachung von 
Gruppenrisiken bei großen, komplexen und international 
tätigen Finanzkonglomeraten sowie die Beaufsichtigung 
ihrer gruppenweiten Eigenkapitalstrategien ist nur mög
lich, wenn die zuständigen Behörden über ihren nationa
len Zuständigkeitsbereich hinaus im Rahmen der Auf
sicht Informationen sammeln und Aufsichtsmaßnahmen 
planen. Deshalb müssen die zuständigen Behörden die 
zusätzliche Beaufsichtigung international tätiger Finanz
konglomerate zwischen denjenigen Behörden koordinie
ren, die für die zusätzliche Beaufsichtigung eines Finanz
konglomerats als am besten geeignet angesehen werden. 
Die Kollegien der für die Finanzkonglomerate zuständi
gen Behörden sollten dem ergänzenden Charakter der 
Richtlinie 2002/87/EG entsprechend handeln und dem
entsprechend die Tätigkeiten der bereits bestehenden Kol
legien für die Finanzkonglomeratsuntergruppen „Banken“ 
und „Versicherungen“ weder duplizieren noch ersetzen, 
sondern sollten zusätzlichen Nutzen bringen. Ein Kolle
gium für ein Finanzkonglomerat sollte nur eingerichtet 
werden, wenn weder für den Bankenzweig noch für den 
Versicherungszweig ein Kollegium vorhanden ist. 

(5) Zur Gewährleistung einer angemessenen behördlichen 
Aufsicht müssen die Rechtsstruktur sowie die Gover
nance- und die Organisationsstruktur — einschließlich 
aller beaufsichtigten Unternehmen, nicht beaufsichtigter 
Tochtergesellschaften und bedeutender Zweigniederlas
sungen — von Banken, Versicherungen und Finanzkon
glomeraten, die grenzübergreifend tätig sind, von der 
EBA, der EIOPA und der ESMA (im Folgenden gemein
sam die „ESA“ genannt) sowie dem Gemeinsamen Aus
schuss, je nachdem, was angemessen ist, überwacht und 
die Informationen den jeweiligen zuständigen Behörden 
verfügbar gemacht werden. 

(6) Um eine angemessene zusätzliche Beaufsichtigung der 
beaufsichtigten Unternehmen eines Finanzkonglomerats 
zu gewährleisten, insbesondere wenn der Sitz einer ihrer 
Tochtergesellschaften in einem Drittstaat liegt, sollte diese 
Richtlinie für alle Unternehmen gelten, insbesondere für 
alle Kreditinstitute mit eingetragenem Sitz in einem Dritt
staat und die eine Zulassung benötigen würden, wenn ihr 
Sitz in der Union läge. 

(7) Um zur Stabilität des Binnenmarktes für Finanzdienstleis
tungen beizutragen, muss die zusätzliche Beaufsichtigung 
großer, komplexer und international tätiger Finanzkon
glomerate innerhalb der Union koordiniert werden. Zu 
diesem Zweck müssen sich die zuständigen Behörden auf 
die Herangehensweise für die Aufsicht hinsichtlich dieser 
Finanzkonglomerate einigen. Die ESA sollten gemäß 
Artikel 56 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Ver
ordnung (EU) Nr. 1094/2010 sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 durch den Gemeinsamen Ausschuss ge
meinsame Leitlinien für diese gemeinsamen Herangehens
weisen herausgeben, um so einen umfassenden Aufsichts
rahmen für die in den Richtlinien zu Banken, Versiche
rungen, Wertpapieren und Finanzkonglomeraten zur Ver
fügung stehenden Aufsichtsinstrumentarien und -befug
nisse zu schaffen. Die in der Richtlinie 2002/87/EG vor
gesehenen Leitlinien sollten den ergänzenden Charakter 
der Aufsicht gemäß der genannten Richtlinie widerspie
geln und die Branchenaufsicht gemäß den Richtlinien 
73/239/EWG, 92/49/EWG, 98/78/EG, 2002/83/EG, 
2004/39/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, 2009/138/EG 
sowie 2011/61/EU ergänzen. 

(8) Es besteht ein echter Bedarf, die potenziellen Gruppen
risiken, denen ein Finanzkonglomerat aufgrund von Be
teiligungen an anderen Unternehmen ausgesetzt ist, zu 
kontrollieren und zu überwachen. In den Fällen, in denen 
die speziellen, in der Richtlinie 2002/87/EG vorgesehe
nen Aufsichtsbefugnisse unzureichend erscheinen, sollten 
die Aufsichtsbehörden alternative Methoden zur Behe
bung und angemessenen Berücksichtigung dieser Risiken 
entwickeln. Dies sollte vorzugsweise durch Arbeiten der 
ESA im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses erfolgen. 
Ist eine Beteiligung der einzige Faktor zur Ermittlung 
eines Finanzkonglomerats, sollten die Aufsichtsbehörden 
bewerten dürfen, ob die Gruppe Gruppenrisiken aus
gesetzt ist und sie gegebenenfalls von der zusätzlichen 
Beaufsichtigung ausnehmen. 

(9) Da die Aufsichtsbehörden durch die Regelungen in den 
jeweiligen Richtlinien bislang dazu gezwungen waren, 
sich entweder für die branchenspezifische oder die zu
sätzliche Beaufsichtigung zu entscheiden, hatten sie in der 
jüngsten Krise bei bestimmten Gruppenstrukturen keiner
lei Befugnisse. Auch wenn eine vollständige Überarbei
tung der Richtlinie 2002/87/EG im Kontext der Arbeiten 
der G-20 zum Thema Finanzkonglomerate erfolgen 
sollte, sollten die erforderlichen Aufsichtsbefugnisse 
doch so schnell wie möglich vorgesehen werden. 

(10) Es sollte für Kohärenz zwischen den Zielsetzungen der 
Richtlinie 2002/87/EG und der Richtlinie 98/78/EG ge
sorgt werden. Die Richtlinie 98/78/EG sollte daher so 
geändert werden, dass gemischte Finanzholdinggesell
schaften definiert und in ihren Geltungsbereich einbezo
gen werden. Die Richtlinie 98/78/EG sollte auch geändert
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werden, um rechtzeitig eine kohärente Beaufsichtigung 
zu gewährleisten. Dies gilt unabhängig von der unmittel
bar bevorstehenden Anwendbarkeit der Richtlinie 
2009/138/EG, die ebenfalls entsprechend geändert wer
den sollte. 

(11) Während die Banken- und Versicherungsuntergruppen 
eines Finanzkonglomerats regelmäßigen Stresstests unter
zogen werden sollten, obliegt es dem gemäß Richtlinie 
2002/87/EG ernannten Koordinator über die Angemes
senheit, die Parameter und den Zeitpunkt eines Stresstests 
für ein einzelnes Finanzkonglomerat in seiner Gesamtheit 
zu entscheiden. Im Hinblick auf unionsweite Stresstests, 
die von den ESA in einem branchenspezifischen Kontext 
durchgeführt werden, sollte es die Aufgabe des Gemein
samen Ausschusses sein, sicherzustellen, dass derartige 
Stresstest in kohärenter Weise in allen Branchen stattfin
den. Aus diesen Gründen sollten die ESA im Rahmen des 
Gemeinsamen Ausschusses befähigt sein, ergänzende Pa
rameter für unionsweite Stresstests auszuarbeiten, die den 
spezifischen Gruppenrisiken, die sich üblicherweise in 
Finanzkonglomeraten realisieren, Rechnung tragen, und 
die Ergebnisse solcher Tests zu veröffentlichen, sofern 
dies mit den branchenspezifischen Vorschriften vereinbar 
ist. Die Erfahrungen aus vorhergehenden unionsweiten 
Stresstests sollten berücksichtigt werden. Die Stresstests 
sollten zum Beispiel den Liquiditäts- und Solvenzrisiken 
der Finanzkonglomerate Rechnung tragen. 

(12) Die Kommission sollte ferner ein kohärentes und schlüs
siges Aufsichtssystem für Finanzkonglomerate ent
wickeln. Die bevorstehende umfassende Überarbeitung 
der Richtlinie 2002/87/EG sollte sich auf nicht beaufsich
tigte Unternehmen, insbesondere Zweckgesellschaften, er
strecken und eine risikobasierte Anwendung der Freistel
lungen ausarbeiten, die den Aufsichtsbehörden im Hin
blick auf die Bestimmung eines Finanzkonglomerats zur 
Verfügung stehen und die Anwendung solcher Ausnah
meregelungen begrenzen. Im Hinblick auf die sektorspe
zifischen Richtlinien sollte im Rahmen der Überarbeitung 
auch auf systemrelevante Finanzkonglomerate eingegan
gen werden, die wegen ihrer Größe, Vernetzung oder 
Komplexität besonders anfällig sind. Solche Finanzkon
glomerate sollten in Analogie zu den in der Entwicklung 
befindlichen Standards des Finanzstabilitätsrats und des 
Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht bestimmt werden. 
Die Kommission sollte in Erwägung ziehen, auf diesem 
Gebiet regulatorische Maßnahmen vorzuschlagen. 

(13) Es ist zweckmäßig, die Kohärenz zwischen den Zielset
zungen der Richtlinie 2002/87/EG und der Richtlinie 
2006/48/EG sicherzustellen. Die Richtlinie 2006/48/EG 
sollte daher geändert und es sollten gemischte Finanzhol
dinggesellschaften definiert und in ihren Geltungsbereich 
einbezogen werden. 

(14) Die Wiederherstellung der Befugnisse auf Ebene der ge
mischten Finanzholdinggesellschaften führt dazu, dass be
stimmte Vorschriften der Richtlinien 98/78/EG, 
2002/87/EG, 2006/48/EG bzw. 2009/138/EG auf dieser 
Ebene nebeneinander Anwendung finden. Diese Bestim
mungen können einander gleichwertig sein, insbesondere 
was die qualitativen Elemente des Verfahrens der aufsicht
lichen Überprüfung angeht. So finden sich beispielsweise 
in den Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG 
und 2009/138/EG identische Anforderungen an die Zu

verlässigkeit und fachliche Eignung des Managements von 
Holdinggesellschaften. Um Überschneidungen bei derarti
gen Vorschriften zu vermeiden und die Wirksamkeit der 
Beaufsichtigung auf oberster Ebene sicherzustellen, soll
ten die Aufsichtsbehörden die Möglichkeit haben, eine 
bestimmte Vorschrift nur einmal anzuwenden und dabei 
die gleichwertigen Bestimmungen in allen anderen an
wendbaren Richtlinien einzuhalten. Wenn Bestimmungen 
keine wortgleichen Formulierungen aufweisen, sollten sie 
als gleichwertig erachtet werden, wenn sie vom Inhalt 
her, insbesondere hinsichtlich einer risikobasierten Beauf
sichtigung, ähnlich sind. Bei der Prüfung der Gleichwer
tigkeit sollten die Aufsichtsbehörden im Rahmen von 
Kollegien prüfen, ob hinsichtlich jeder anwendbaren 
Richtlinie der Geltungsbereich umfasst ist und deren Ziele 
ohne Abstriche bei den Aufsichtsstandards eingehalten 
werden. Eine Fortentwicklung der Gleichwertigkeitsprü
fungen sollte im Zuge von Änderungen der Aufsichts
rahmen und -praktiken möglich sein. Gleichwertigkeits
prüfungen sollten daher einem offenen, auf Fortentwick
lung angelegten Prozess unterliegen. Dieser Prozess sollte 
Einzelfalllösungen ermöglichen, so dass allen relevanten 
Besonderheiten einer bestimmten Gruppe Rechnung ge
tragen wird. Um die Kohärenz des Aufsichtsrahmens für 
eine bestimmte Gruppe zu wahren und gleiche Aus
gangsbedingungen für alle Finanzkonglomerate innerhalb 
der Union zu schaffen, ist eine Zusammenarbeit in Auf
sichtsfragen in geeigneter Form erforderlich. Zu diesem 
Zweck sollten die ESA im Rahmen des Gemeinsamen 
Ausschusses Leitlinien im Hinblick auf eine Annäherung 
der Gleichwertigkeitsprüfungen erarbeiten und auf den 
Erlass verbindlicher technischer Standards hinarbeiten. 

(15) Um die zusätzliche Beaufsichtigung der Finanzunterneh
men eines Finanzkonglomerats zu verbessern, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union (AEUV) Rechtsakte hinsichtlich tech
nischer Anpassungen der Richtlinie 2002/87/EG bezüg
lich der in der genannten Richtlinie festgelegten Begriffs
bestimmungen, der Angleichung der darin festgelegten 
Terminologie und der darin festgelegten Berechungs
methoden zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommis
sion gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente 
dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, 
rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt wer
den. 

(16) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verbesserung 
der zusätzlichen Beaufsichtigung von Finanzunternehmen 
in einem Finanzkonglomerat auf Ebene der Mitgliedstaa
ten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und da
her wegen des Umfangs und der Wirkungen dieser Richt
linie besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union festgelegten Subsidiaritäts
prinzip tätig werden. Gemäß dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels er
forderliche Maß hinaus.
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(17) Die Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 
2009/138/EG sollten daher geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 98/78/EG 

Die Richtlinie 98/78/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) ‚gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft‘ ein Mut
terunternehmen, das weder ein Versicherungsunter
nehmen noch ein Drittlands-Versicherungsunterneh
men noch ein Rückversicherungsunternehmen noch 
ein Drittlands-Rückversicherungsunternehmen noch 
eine Versicherungs-Holdinggesellschaft oder eine ge
mischte Finanzholdinggesellschaft ist und unter seinen 
Tochterunternehmen zumindest ein Versicherungs
unternehmen oder ein Rückversicherungsunternehmen 
hat;“; 

b) folgender Buchstabe wird angefügt: 

„m) ‚gemischte Finanzholdinggesellschaft‘ eine gemischte 
Finanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 2 
Nummer 15 der Richtlinie 2002/87/EG.“ 

2. Artikel 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Jedes Versicherungs- oder Rückversicherungsunter
nehmen, dessen Mutterunternehmen eine Versicherungs-Hol
dinggesellschaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 
oder ein Drittlands-Versicherungsunternehmen oder Dritt
lands-Rückversicherungsunternehmen ist, unterliegt der zu
sätzlichen Beaufsichtigung nach Maßgabe des Artikels 5 Ab
satz 2, sowie der Artikel 6, 8 und 10.“ 

3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 2a 

Anwendungsebene in Bezug auf gemischte Finanz- 
holdinggesellschaften 

(1) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
insbesondere im Hinblick auf eine risikobasierte Beaufsichti
gung, gleichwertigen Bestimmungen dieser Richtlinie und der 
Richtlinie 2002/87/EG, so ist die für die zusätzliche Beauf
sichtigung zuständige Behörde befugt, nach Konsultation der 
anderen betroffenen zuständigen Behörden auf diese ge
mischte Finanzholdinggesellschaft nur die entsprechende Be
stimmung der Richtlinie 2002/87/EG anzuwenden. 

(2) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
insbesondere im Hinblick auf eine risikobasierte Beaufsichti
gung, gleichwertigen Bestimmungen dieser Richtlinie und der 
Richtlinie 2006/48/EG, so ist die für die zusätzliche Beauf
sichtigung zuständige Behörde befugt, im Einvernehmen mit 
der konsolidierenden Aufsichtsbehörde für die Banken- und 
die Wertpapierdienstleistungsbranche nur die Bestimmung 

derjenigen Richtlinie anzuwenden, die sich auf die gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2002/87/EG bestimmte, 
am stärksten vertretenen Finanzbranche bezieht. 

(3) Die für die zusätzliche Beaufsichtigung zuständige Be
hörde unterrichtet die durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes (*) errichtete Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenauf
sichtsbehörde) (EBA) und die durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes (**) errichtete Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichts
behörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung) (EIOPA) über die nach den Absätzen 1 
und 2 getroffenen Entscheidungen. Die EBA, die EIOPA 
und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates (***) errichtete Europäi
sche Aufsichtsbehörde (Wertpapier- und Marktaufsichts
behörde) erarbeiten im Rahmen des Gemeinsamen Ausschus
ses der Europäischen Aufsichtsbehörden (‚Gemeinsamer Aus
schuss‘) Leitlinien, die eine Angleichung der Aufsichtsprakti
ken zum Ziel haben, und erstellen Entwürfe technischer Re
gulierungsstandards, die sie innerhalb von drei Jahren nach 
Verabschiedung dieser Leitlinien der Kommission übermit
teln. 

Die Kommission wird ermächtigt, die in Unterabsatz 1 ge
nannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Arti
keln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der 
Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 sowie der Verordnung 
(EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

___________ 
(*) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12. 

(**) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48. 
(***) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.“ 

4. Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Durchführung der zusätzlichen Beaufsichtigung 
gemäß Artikel 2 bedeutet nicht, dass die zuständigen Behör
den gehalten sind, das Drittlands-Versicherungs- oder Dritt
lands-Rückversicherungsunternehmen, die Versicherungs- 
Holdinggesellschaft, die gemischte Finanzholdinggesellschaft 
oder die gemischte Versicherungs-Holdinggesellschaft einzeln 
zu beaufsichtigen.“ 

5. Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Haben Versicherungs- oder Rückversicherungsunter
nehmen, denen in zwei oder mehr Mitgliedstaaten die Zu
lassung erteilt wurde, dieselbe Versicherungs-Holdinggesell
schaft, dasselbe Drittlands-Versicherungs- oder Drittlands- 
Rückversicherungsunternehmen, dieselbe gemischte Finanz
holdinggesellschaft oder dieselbe gemischte Versicherungs- 
Holdinggesellschaft als Mutterunternehmen, so können die 
zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten durch 
eine Vereinbarung regeln, wer von ihnen die zusätzliche Be
aufsichtigung durchführt.“
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6. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

Versicherungs-Holdinggesellschaften, gemischte Finanz- 
holdinggesellschaften, Drittlands-Versicherungsunter- 
nehmen und Drittlands-Rückversicherungsunternehmen 

(1) Im Zusammenhang mit Artikel 2 Absatz 2 verlangen 
die Mitgliedstaaten die Anwendung der zusätzlichen Auf
sichtsmethode gemäß Anhang II. Die Berechnung umfasst 
alle verbundenen Unternehmen der Versicherungs-Holding
gesellschaft, der gemischten Finanzholdinggesellschaft oder 
des Drittlands-Versicherungs- oder Drittlands-Rückversiche
rungsunternehmens. 

(2) Wenn die zuständigen Behörden auf der Grundlage 
der in Absatz 1 genannten Berechnung zu der Auffassung 
gelangen, dass die Solvabilität eines Versicherungs- oder ei
nes Rückversicherungsunternehmens, das ein Tochterunter
nehmen der Versicherungs-Holdinggesellschaft, der gemisch
ten Finanzholdinggesellschaft oder des Drittlands-Versiche
rungs- oder Drittlands-Rückversicherungsunternehmens ist, 
unzureichend ist oder droht, unzureichend zu werden, so 
ergreifen sie geeignete Maßnahmen auf der Ebene dieses Ver
sicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens.“ 

7. Die Anhänge I und II werden gemäß Anhang I dieser Richt
linie geändert. 

Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 

Die Richtlinie 2002/87/EG wird wie folgt geändert: 

1. Die Artikel 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Richtlinie legt Regeln für die zusätzliche Beaufsichti
gung der gemäß Artikel 6 der Richtlinie 73/239/EWG, 
Artikel 4 der Richtlinie 2002/83/EG (*), Artikel 5 der 
Richtlinie 2004/39/EG (**), Artikel 3 der Richtlinie 
2005/68/EG (***), Artikel 6 der Richtlinie 
2006/48/EG (****), Artikel 5 der Richtlinie 
2009/65/EG (*****), Artikel 14 der Richtlinie 
2009/138/EG (******) oder den Artikeln 6 bis 11 der Richt
linie 2011/61/EU (*******) zugelassenen beaufsichtigten Un
ternehmen eines Finanzkonglomerats fest. 

Diese Richtlinie ändert auch die einschlägigen Branchenvor
schriften, die für die gemäß diesen Richtlinien beaufsichtig
ten Unternehmen gelten. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffs
bestimmungen: 

1. „Kreditinstitut“ ist ein Kreditinstitut im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 1 der Richtlinie 2006/48/EG. 

2. „Versicherungsunternehmen“ ist ein Versicherungs
unternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummern 1, 
2 oder 3 der Richtlinie 2009/138/EG. 

3. „Wertpapierfirma“ ist eine Wertpapierfirma im Sinne 
von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 
2004/39/EG, einschließlich der in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe d der Richtlinie 2006/49/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 
über die angemessene Eigenkapitalausstattung von 
Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (********) ge
nannten Unternehmen, oder ein Unternehmen, das 
seinen Sitz in einem Drittland hat und das gemäß 
der Richtlinie 2004/39/EG eine Zulassung benötigen 
würde, wenn sich sein Sitz in der Union befände. 

4. „Beaufsichtigtes Unternehmen“ ist ein Kreditinstitut, 
ein Versicherungsunternehmen, ein Rückversicherungs
unternehmen, eine Wertpapierfirma, eine Vermögens
verwaltungsgesellschaft oder ein Verwalter alternativer 
Investmentfonds. 

5. „Vermögensverwaltungsgesellschaft“ ist eine Verwal
tungsgesellschaft im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie 2009/65/EG oder ein Un
ternehmen, das seinen Sitz in einem Drittland hat und 
das gemäß jener Richtlinie eine Zulassung benötigen 
würde, wenn sich sein Sitz in der Union befände. 

5a. „Verwalter alternativer Investmentfonds“ ist ein Ver
walter alternativer Investmentfonds im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b, l und ab der Richt
linie 2011/61/EU oder ein Unternehmen, das seinen 
Sitz in einem Drittland hat und das gemäß jener Richt
linie eine Zulassung benötigen würde, wenn sich sein 
Sitz in der Union befände. 

6. „Rückversicherungsunternehmen“ ist ein Rückversiche
rungsunternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummern 
4, 5 oder 6 der Richtlinie 2009/138/EG oder eine 
Zweckgesellschaft im Sinne von Artikel 13 Nummer 
26 der Richtlinie 2009/138/EG. 

7. „Branchenvorschriften“ sind die Rechtsvorschriften der 
Union im Bereich der Finanzaufsicht, insbesondere die 
Richtlinien 2004/39/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG 
und 2009/138/EG. 

8. „Finanzbranche“ ist eine Branche, die eines oder meh
rere der nachstehenden Unternehmen umfasst: 

a) Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Anbieter von 
Nebendienstleistungen im Sinne von Artikel 4 
Nummern 1, 5 oder 21 der Richtlinie 2006/48/EG 
(im Folgenden zusammen „Bankenbranche“). 

b) Versicherungsunternehmen, Rückversicherungs
unternehmen oder Versicherungs-Holdinggesell
schaften im Sinne von Artikel 13 Nummern 1, 2, 
4 oder 5 oder von Artikel 212 Absatz 1 Buchstabe 
f der Richtlinie 2009/138/EG (im Folgenden zu
sammen „Versicherungsbranche“).
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c) Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie 2006/49/EG (im Folgen
den zusammen „Wertpapierdienstleistungsbran
che“). 

9. „Mutterunternehmen“ ist ein Mutterunternehmen im 
Sinne des Artikels 1 der Siebenten Richtlinie 
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 über den 
konsolidierten Abschluss (*********) oder jedes andere 
Unternehmen, das nach Ansicht der zuständigen Be
hörden de facto einen beherrschenden Einfluss auf ein 
anderes Unternehmen ausübt. 

10. „Tochterunternehmen“ ist ein Tochterunternehmen im 
Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 83/349/EWG oder 
jedes andere Unternehmen, auf das ein Mutterunter
nehmen nach Ansicht der zuständigen Behörden de 
facto einen beherrschenden Einfluss ausübt, oder alle 
Tochterunternehmen von solchen Tochterunterneh
men. 

11. „Beteiligung“ ist eine Beteiligung im Sinne des Artikels 
17 Satz 1 der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des 
Rates vom 25. Juli 1978 über den Jahresabschluss 
von Gesellschaften bestimmter Rechtsfor
men (**********) oder das direkte oder indirekte Halten 
von mindestens 20 % der Stimmrechte oder des Kapi
tals an einem anderen Unternehmen. 

12. „Gruppe“ ist eine Gruppe von Unternehmen, die aus 
einem Mutterunternehmen, seinen Tochterunterneh
men und den Unternehmen, an denen das Mutter
unternehmen oder seine Tochterunternehmen eine Be
teiligung halten, besteht, oder Unternehmen, die unter
einander durch eine Beziehung im Sinne von 
Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG ver
bunden sind, einschließlich etwaiger Untergruppen. 

12a. „Kontrolle“ ist eine Beziehung zwischen einem Mutter
unternehmen und einem Tochterunternehmen im 
Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 83/349/EWG 
oder eine gleich geartete Beziehung zwischen einer 
natürlichen oder juristischen Person und einem Unter
nehmen. 

13. „Enge Verbindung“ ist eine Situation, in der zwei oder 
mehr natürliche oder juristische Personen durch ein 
Kontrollverhältnis oder Beteiligung oder eine Situation 
verbunden sind, in der zwei oder mehr natürliche oder 
juristische Personen durch ein Kontrollverhältnis dau
erhaft mit derselben Person verbunden sind. 

14. „Finanzkonglomerat“ ist eine Gruppe oder Unter
gruppe, bei denen ein beaufsichtigtes Unternehmen 
an der Spitze der Gruppe oder Untergruppe steht 
oder bei denen mindestens eines der Tochterunterneh
men in dieser Gruppe oder Untergruppe ein beaufsich
tigtes Unternehmen ist, und welches die folgenden 
Bedingungen erfüllt: 

a) im Falle, dass an der Spitze der Gruppe oder Unter
gruppe ein beaufsichtigtes Unternehmen steht: 

i) dieses Unternehmen ist ein Mutterunternehmen 
eines Unternehmens der Finanzbranche, ein Un
ternehmen, das eine Beteiligung an einem Un
ternehmen der Finanzbranche hält, oder ein 
Unternehmen, das mit einem Unternehmen 
der Finanzbranche durch eine Beziehung im 
Sinne von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 
83/349/EWG verbunden ist, 

ii) mindestens eines der Unternehmen der Gruppe 
oder Untergruppe ist ein Unternehmen der Ver
sicherungsbranche und mindestens eines ist ein 
Unternehmen entweder der Banken- oder der 
Wertpapierdienstleistungsbranche und 

iii) die konsolidierten oder aggregierten Tätigkeiten 
der in der Versicherungsbranche tätigen Unter
nehmen der Gruppe oder Untergruppe und der 
in der Banken- und Wertpapierdienstleistungs
branche tätigen Unternehmen sind jeweils als 
erheblich im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 
oder 3 dieser Richtlinie anzusehen; oder 

b) im Falle, dass an der Spitze der Gruppe oder Unter
gruppe kein beaufsichtigtes Unternehmen steht: 

i) der Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit der 
Gruppe oder Untergruppe im Sinne des Artikels 
3 Absatz 1 dieser Richtlinie liegt in der Finanz
branche, 

ii) mindestens eines der Unternehmen der Gruppe 
oder Untergruppe ist ein Unternehmen der Ver
sicherungsbranche und mindestens eines ist ein 
Unternehmen entweder der Banken- oder der 
Wertpapierdienstleistungsbranche und 

iii) die konsolidierten oder aggregierten Tätigkeiten 
der in der Versicherungsbranche tätigen Unter
nehmen der Gruppe oder Untergruppe und der 
in der Banken- und Wertpapierdienstleistungs
branche tätigen Unternehmen der Gruppe oder 
Untergruppe sind jeweils als erheblich im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 2 oder 3 dieser Richtlinie 
anzusehen. 

15. „Gemischte Finanzholdinggesellschaft“ ist ein nicht der 
Aufsicht unterliegendes Mutterunternehmen, das zu
sammen mit seinen Tochterunternehmen, von denen 
mindestens eines ein beaufsichtigtes Unternehmen ist, 
das seinen Sitz in der Union hat, und anderen Unter
nehmen ein Finanzkonglomerat bildet. 

16. „Zuständige Behörden“ sind die Behörden der Mitglied
staaten, die kraft Gesetzes oder Verordnung zur Beauf
sichtigung von Kreditinstituten, Versicherungsunter
nehmen, Rückversicherungsunternehmen, Wertpapier
firmen, Vermögensverwaltungsgesellschaften oder Ver
walter alternativer Investmentfonds auf Einzel- oder 
auf Gruppenebene ermächtigt sind.
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17. „Jeweils zuständige Behörden“ sind 

a) die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die 
für die branchenbezogene Gruppenaufsicht aller be
aufsichtigten Unternehmen eines Finanzkonglome
rats, insbesondere des in einer Branche an der 
Spitze stehenden Mutterunternehmens verantwort
lich sind, 

b) der gemäß Artikel 10 bestimmte Koordinator, so
fern es sich bei diesem nicht um eine der unter 
Buchstabe a genannten Behörden handelt, 

c) gegebenenfalls sonstige zuständige Behörden, die 
nach Ansicht der unter den Buchstaben a und b 
genannten Behörden ebenfalls betroffen sind. 

18. „Gruppeninterne Transaktionen“ sind alle Transaktio
nen, bei denen beaufsichtigte Unternehmen eines Fi
nanzkonglomerats sich zur Erfüllung einer Verbind
lichkeit direkt oder indirekt auf andere Unternehmen 
innerhalb derselben Gruppe oder auf natürliche oder 
juristische Personen, die durch enge Verbindungen mit 
den Unternehmen der Gruppe verbunden sind, stüt
zen, unabhängig davon, ob dies auf vertraglicher 
oder nicht vertraglicher und auf entgeltlicher oder un
entgeltlicher Basis geschieht. 

19. „Risikokonzentration“ sind alle mit Ausfallrisiko behaf
teten Engagements, bei denen das Verlustpotenzial 
groß genug ist, um die Solvabilität oder die allgemeine 
Finanzlage der beaufsichtigten Unternehmen eines Fi
nanzkonglomerats zu gefährden, unabhängig davon, 
ob die Ausfallgefahr durch ein Gegenparteiausfall
risiko/Kreditrisiko, ein Anlagerisiko, ein Versicherungs
risiko, ein Marktrisiko, durch sonstige Risiken oder 
durch eine Kombination bzw. durch Wechselwirkun
gen zwischen solchen Risiken bedingt ist. 

Bis zum Erlass der in Artikel 21a Absatz 1 Buchstabe 
b genannten technischen Regulierungsstandards trägt 
die in Nummer 17 Buchstabe c genannte Ansicht ins
besondere dem Marktanteil der beaufsichtigten Unten
ehmen des Finanzkonglomerats in anderen Mitglied
staaten — insbesondere wenn dieser mehr als 5 % 
beträgt — sowie dem Gewicht der in anderen Mit
gliedstaaten niedergelassenen beaufsichtigten Unter
nehmen innerhalb des Finanzkonglomerats Rechnung. 

___________ 
(*) Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Par

laments und des Rates vom 5. November 
2002 über Lebensversicherungen (ABl. L 345 
vom 19.12.2002, S. 1). 

(**) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 21. April 2004 
über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. 
L 145 vom 30.4.2004, S. 1). 

(***) Richtlinie 2005/68/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 16. November 
2005 über die Rückversicherung (ABl. L 323 
vom 9.12.2005, S. 1). 

(****) Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 14. Juni 2006 
über die Aufnahme und Ausübung der Tätig
keit der Kreditinstitute (ABl. L 177 vom 
30.6.2006, S. 1). 

(*****) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs
vorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 
(OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

(******) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 25. November 
2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung 
der Versicherungs- und der Rückversicherungs
tätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 
17.12.2009, S. 1). 

(*******) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 8. Juni 2011 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
(ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

(********) ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 201. 
(*********) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. 

(**********) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11.“ 

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Eine Gruppe ist vorwiegend in der Finanzbranche 
im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 Buchstabe b Ziffer 
i tätig, wenn der Anteil der Bilanzsumme der beaufsich
tigten und unbeaufsichtigten Finanzunternehmen dieser 
Gruppe an der Bilanzsumme der Gruppe insgesamt 
mehr als 40 % beträgt. 

(2) Die branchenübergreifenden Tätigkeiten sind als 
erheblich im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 Buch
stabe a Ziffer iii oder Nummer 14 Buchstabe b Ziffer iii 
anzusehen, wenn für jede Finanzbranche der durch
schnittliche Anteil der Bilanzsumme dieser Finanzbran
che an der Bilanzsumme der Finanzunternehmen der 
Gruppe und der Anteil der Solvabilitätsanforderungen 
derselben Finanzbranche an der Gesamtsolvabilitäts
anforderung der Finanzunternehmen der Gruppe mehr 
als 10 % betragen. 

Im Sinne dieser Richtlinie gilt als die am schwächsten 
vertretene Finanzbranche in einem Finanzkonglomerat 
diejenige mit dem geringsten durchschnittlichen Anteil 
und als die am stärksten vertretene Finanzbranche die
jenige mit dem höchsten durchschnittlichen Anteil. Bei 
der Berechnung des durchschnittlichen Anteils und der 
Ermittlung der im Konglomerat am schwächsten und 
am stärksten vertretenen Finanzbranche werden die Ban
ken- und die Wertpapierdienstleistungsbranche gemein
sam berücksichtigt. 

Vermögensverwaltungsgesellschaften werden innerhalb 
der Gruppe der Branche zugerechnet, der sie angehören. 
Gehören sie nicht ausschließlich einer Branche innerhalb 
der Gruppe an, werden sie der kleinsten Finanzbranche 
zugerechnet; 

Verwalter eines alternativen Investmentfonds werden in
nerhalb der Gruppe der Branche zugerechnet, der sie 
angehören. Gehören sie nicht ausschließlich einer Bran
che innerhalb der Gruppe an, werden sie der kleinsten 
Finanzbranche zugerechnet.
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(3) Es ist auch dann von erheblichen branchenüber
greifenden Tätigkeiten im Sinne von Artikel 2 Nummer 
14 Buchstabe a Ziffer iii oder Nummer 14 Buchstabe b 
Ziffer iii auszugehen, wenn die Bilanzsumme der in der 
Gruppe am schwächsten vertretenen Finanzbranche 6 
Mrd. EUR übersteigt. 

Erreicht die Gruppe den in Absatz 2 dieses Artikels 
genannten Schwellenwert nicht, können die jeweils zu
ständigen Behörden einvernehmlich entscheiden, die 
Gruppe nicht als Finanzkonglomerat anzusehen. Sie 
können ferner beschließen, von einer Anwendung der 
Artikel 7, 8, oder 9 abzusehen, wenn sie der Ansicht 
sind, dass die Einbeziehung der Gruppe in den Anwen
dungsbereich dieser Richtlinie oder die Anwendung der
artiger Bestimmungen nicht erforderlich ist bzw. für die 
Ziele der zusätzlichen Beaufsichtigung unangebracht 
oder irreführend wäre. 

Gemäß diesem Absatz getroffene Beschlüsse sind den 
anderen zuständigen Behörden mitzuteilen und werden 
von den zuständigen Behörden veröffentlicht, wenn 
nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen. 

(3a) Erreicht die Gruppe den in Absatz 2 dieses Ar
tikels genannten Schwellenwert, aber geht die Bilanz
summe der am schwächsten vertretenen Branche nicht 
über 6 Mrd. EUR hinaus, können die jeweils zuständigen 
Behörden einvernehmlich entscheiden, die Gruppe nicht 
als Finanzkonglomerat anzusehen. Sie können ferner 
beschließen, von einer Anwendung der Artikel 7, 8, 
oder 9 abzusehen, wenn sie der Ansicht sind, dass die 
Einbeziehung der Gruppe in den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie oder die Anwendung derartiger Bestim
mungen nicht erforderlich ist bzw. für die Ziele der 
zusätzlichen Beaufsichtigung unangebracht oder irrefüh
rend wäre. 

Gemäß diesem Absatz getroffene Beschlüsse sind den 
anderen zuständigen Behörden mitzuteilen und werden 
von den zuständigen Behörden veröffentlicht, wenn 
nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen.“; 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) ein Unternehmen in den in Artikel 6 Absatz 5 
genannten Fällen bei der Berechnung der Anteile 
nicht zu berücksichtigen, es sei denn, dass das 
Unternehmen von einem Mitgliedstaat in einen 
Drittstaat umgezogen ist und dieser Umzug 
nachweislich erfolgt ist, um sich der Beaufsichti
gung zu entziehen;“; 

ii) folgender Buchstabe wird angefügt: 

„c) eine oder mehrere Beteiligungen an der schwä
cher vertretenen Branche auszuschließen, wenn 
diese Beteiligungen ausschlaggebend für eine Ein
stufung als Finanzkonglomerat, jedoch insgesamt 
im Hinblick auf die Ziele der zusätzlichen Beauf
sichtigung nur von untergeordneter Bedeutung 
sind.“; 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 können 
die jeweils zuständigen Behörden in Ausnahmefällen 

einvernehmlich das Kriterium der Bilanzsumme durch 
eines oder mehrere der folgenden Kriterien ersetzen 
bzw. ergänzen, wenn diese Parameter ihrer Auffassung 
nach für den Zweck der zusätzlichen Beaufsichtigung 
nach dieser Richtlinie besonders aussagekräftig sind: 
die Ertragsstruktur, bilanzunwirksame Tätigkeiten und/ 
oder Gesamtwert des verwalteten Vermögens.“; 

d) folgende Absätze werden angefügt: 

„(8) Die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), errichtet durch die Verord
nung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (*) (EBA), die Europäische Aufsichts
behörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche
rungswesen und die betriebliche Altersversorgung), er
richtet durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (**) (EIOPA), so
wie die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), errichtet durch 
die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (***) (ESMA) (im Folgenden 
zusammen ‚ESA‘ genannt), veröffentlichen über den Ge
meinsamen Ausschuss der ESA (Gemeinsamer Aus
schuss) gemeinsame Leitlinien, die auf die Angleichung 
der Aufsichtspraktiken bei der Anwendung der Absätze 
2, 3, 3a, 4 und 5 abzielen. 

(9) Die zuständigen Behörden bewerten jedes Jahr 
erneut die Freistellungen von der zusätzlichen Beaufsich
tigung und überprüfen die in diesem Artikel festgelegten 
quantitativen Indikatoren und die risikobasierten Ein
schätzungen der Finanzgruppen. 

___________ 
(*) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12. 

(**) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48. 
(***) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.“ 

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Zu diesem Zweck 

— arbeiten die zuständigen Behörden, die die der 
Gruppe angehörenden beaufsichtigten Unternehmen 
zugelassen haben, eng zusammen, 

— gelangt eine zuständige Behörde zu der Auffassung, 
dass ein von ihr zugelassenes beaufsichtigtes Unter
nehmen einer Gruppe angehört, die ein Finanzkon
glomerat sein könnte und noch nicht gemäß dieser 
Richtlinie als solches eingestuft wurde, so teilt sie 
ihre Auffassung den anderen betroffenen zuständi
gen Behörden und dem Gemeinsamen Ausschuss 
mit.“; 

b) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Koordinator unterrichtet ferner die zuständigen Be
hörden, die beaufsichtigte Unternehmen der Gruppe zu
gelassen haben, und die zuständigen Behörden des Mit
gliedstaats, in dem die gemischte Finanzholdinggesell
schaft ihren Sitz hat, sowie den Gemeinsamen Aus
schuss.“
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c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Gemeinsame Ausschuss veröffentlicht auf 
seiner Website eine Liste der gemäß Artikel 2 Nummer 
14 ermittelten Finanzkonglomerate und hält diese Liste 
auf dem neuesten Stand. Diese Information ist über 
Hyperlink auf den Internetseiten der ESA abrufbar. 

Der Name jedes beaufsichtigten Unternehmens gemäß 
Artikel 1, das einem Finanzkonglomerat angehört, 
wird auf einer Liste eingetragen, die der Gemeinsame 
Ausschuss auf seiner Website veröffentlicht und auf 
dem neuesten Stand hält.“ 

4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) jedes beaufsichtigte Unternehmen, dessen Mutter
unternehmen eine gemischte Finanzholdinggesell
schaft ist, die ihren Sitz in der Union hat,“; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Jedes beaufsichtigte Unternehmen, das keiner zu
sätzlichen Beaufsichtigung nach Absatz 2 unterliegt und 
dessen Mutterunternehmen ein beaufsichtigtes Unter
nehmen oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 
ist, das bzw. die seinen bzw. ihren Sitz in einem Dritt
land hat, unterliegt einer zusätzlichen Beaufsichtigung 
auf Finanzkonglomeratsebene in dem Umfang und 
nach Maßgabe des Artikels 18.“; 

c) Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Damit die zusätzliche Beaufsichtigung Anwendung fin
den kann, muss mindestens eines der Unternehmen ein 
beaufsichtigtes Unternehmen im Sinne des Artikels 1 
sein und es müssen ferner die in Artikel 2 Nummer 
14 Buchstabe a Ziffer ii oder Nummer 14 Buchstabe 
b Ziffer ii und Artikel 2 Nummer 14 Buchstabe a Ziffer 
iii oder Nummer 14 Buchstabe b Ziffer iii genannten 
Bedingungen erfüllt sein. Die jeweils zuständigen Behör
den treffen ihre Entscheidung unter Berücksichtigung 
der in dieser Richtlinie für die zusätzliche Beaufsichti
gung festgelegten Ziele.“ 

5. Artikel 6 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Für die Berechnung der in Absatz 2 Unterabsatz 1 
genannten Eigenkapitalanforderung werden folgende Unter
nehmen in die zusätzliche Beaufsichtigung nach Anhang I 
einbezogen: 

a) Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Anbieter von Neben
dienstleistungen, 

b) Versicherungsunternehmen, Rückversicherungsunterneh
men oder Versicherungs-Holdinggesellschaften, 

c) Wertpapierfirmen, 

d) gemischte Finanzholdinggesellschaften. 

(4) Wird die zusätzliche Eigenkapitalanforderung an ein 
Finanzkonglomerat gemäß der in Anhang I dargelegten 

Methode 1 (‚Berechnung auf der Grundlage des konsolidier
ten Abschlusses‘) ermittelt, so sind die Eigenmittel und die 
Solvabilitätsanforderungen an die Unternehmen der Gruppe 
nach den entsprechenden Branchenvorschriften über Form 
und Umfang der Konsolidierung zu errechnen, die ins
besondere in den Artikeln 133 und 134 der Richtlinie 
2006/48/EG und in Artikel 221 der Richtlinie 
2009/138/EG festgelegt sind. 

Bei der Berechnung nach der in Anhang I dargelegten Me
thode 2 (‚Abzugs- und Aggregationsmethode‘) ist der Anteil 
am gezeichneten Kapital, der von dem Mutterunternehmen 
oder dem Unternehmen, das eine Beteiligung an einem 
anderen Unternehmen der Gruppe hält, direkt oder indirekt 
gehalten wird, zu berücksichtigen.“ 

6. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bis zur weiteren Koordinierung der Rechtsvor
schriften der Union können die Mitgliedstaaten Risiko
konzentrationen auf Konglomeratsebene quantitativ be
grenzen, ihren zuständigen Behörden gestatten, Risiko
konzentrationen auf Konglomeratsebene quantitativ zu 
begrenzen oder andere, der zusätzlichen Beaufsichtigung 
dienende Aufsichtsmaßnahmen ergreifen.“; 

b) folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Die ESA veröffentlichen im Rahmen des Gemein
samen Ausschusses gemeinsame Leitlinien, die auf eine 
Angleichung der Aufsichtspraktiken bei der in den Ab
sätzen 1 bis 4 dieses Artikels vorgesehenen zusätzlichen 
Beaufsichtigung der Risikokonzentration abzielen. Um 
Doppelarbeit zu vermeiden, sollen die Leitlinien sicher
stellen, dass die Anwendung der Aufsichtsinstrumente 
gemäß diesem Artikel an die Anwendung der 
Artikel 106 bis 118 der Richtlinie 2006/48/EG und 
des Artikels 244 der Richtlinie 2009/138/EG angegli
chen ist. Sie veröffentlichen spezielle gemeinsame Leit
linien im Hinblick darauf, wie die Absätze 1 bis 4 dieses 
Artikels auf Beteiligungen des Finanzkonglomerats an
zuwenden sind, wenn gesellschaftsrechtliche Bestim
mungen eines Mitgliedstaats die Anwendung von 
Artikel 14 Absatz 2 dieser Richtlinie behindern.“ 

7. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Bis zur weiteren Koordinierung der Rechtsvor
schriften der Union können die Mitgliedstaaten gruppen
interne Transaktionen der beaufsichtigten Unternehmen 
innerhalb eines Finanzkonglomerats auf Konglomerats
ebene quantitativ begrenzen oder Auflagen hinsichtlich 
ihrer Art vorsehen, sie können ihren zuständigen Behör
den gestatten, gruppeninterne Transaktionen der beauf
sichtigten Unternehmen innerhalb eines Finanzkonglo
merats auf Konglomeratsebene quantitativ zu begrenzen 
oder Auflagen hinsichtlich ihrer Art vorzusehen, oder 
andere, der zusätzlichen Beaufsichtigung dienende Auf
sichtsmaßnahmen ergreifen.“;
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b) folgender Absatz wird angefügt: 

„(5) Die ESA veröffentlichen im Rahmen des Gemein
samen Ausschusses gemeinsame Leitlinien, die auf eine 
Angleichung der Aufsichtspraktiken bei der in den Ab
sätzen 1 bis 4 dieses Artikels vorgesehenen zusätzlichen 
Beaufsichtigung der gruppeninternen Transaktionen ab
zielen. Um Doppelarbeit zu vermeiden, sollen die Leit
linien sicherstellen, dass die Anwendung der Aufsichts
instrumente gemäß diesem Artikel an die Anwendung 
des Artikels 245 der Richtlinie 2009/138/EG angegli
chen ist. Sie veröffentlichen spezielle gemeinsame Leit
linien im Hinblick darauf, wie die Absätze 1 bis 4 dieses 
Artikels auf Beteiligungen des Finanzkonglomerats an
zuwenden sind, wenn gesellschaftsrechtliche Bestim
mungen eines Mitgliedstaats die Anwendung von 
Artikel 14 Absatz 2 dieser Richtlinie behindern.“ 

8. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in allen 
Unternehmen, die gemäß Artikel 5 der zusätzlichen Be
aufsichtigung unterliegen, angemessene interne Kontroll
verfahren für die Vorlage von Informationen und Aus
künften bestehen, die für die Durchführung der zusätz
lichen Beaufsichtigung von Belang sind. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten die beaufsichtigten Un
ternehmen, auf der Ebene des Finanzkonglomerats ihrer 
zuständigen Behörde Einzelheiten ihrer Rechtsstruktur 
sowie ihrer Governance- und Organisationsstruktur, ein
schließlich aller beaufsichtigter Unternehmen, nicht be
aufsichtigter Tochtergesellschaften und bedeutender 
Zweigniederlassungen, zur Verfügung zu stellen. 

Die Mitgliedstaaten verpflichten die beaufsichtigten Un
ternehmen, auf der Ebene des Finanzkonglomerats all
jährlich entweder vollständig oder durch Verweis auf 
gleichwertige Informationen eine Beschreibung ihrer 
Rechtsstruktur sowie Governance- und Organisations
struktur zu veröffentlichen.“; 

b) folgender Absatz wird angefügt: 

„(6) Die zuständigen Behörden richten die in diesem 
Artikel vorgesehene zusätzliche Beaufsichtigung von in
ternen Kontrollmechanismen und Risikomanagement
verfahren nach den in Artikel 124 der Richtlinie 
2006/48/EG und Artikel 248 der Richtlinie 
2009/138/EG vorgesehenen aufsichtlichen Überprü
fungsverfahren aus. Zu diesem Zweck veröffentlichen 
die ESA über den Gemeinsamen Ausschuss gemeinsame 
Leitlinien, die auf eine Angleichung der Aufsichtsprakti
ken bei der in diesem Artikel vorgesehenen zusätzlichen 
Beaufsichtigung von internen Kontrollmechanismen und 
Risikomanagementverfahren sowie auf Kohärenz mit 
den in Artikel 124 der Richtlinie 2006/48/EG und 
Artikel 248 der Richtlinie 2009/138/EG vorgesehenen 
aufsichtlichen Überprüfungsverfahren abzielen. Sie ver
öffentlichen spezielle gemeinsame Leitlinien im Hinblick 

darauf, wie dieser Artikel auf Beteiligungen des Finanz
konglomerats anzuwenden ist, wenn gesellschaftsrecht
liche Bestimmungen eines Mitgliedstaats die Anwendung 
von Artikel 14 Absatz 2 dieser Richtlinie behindern.“ 

9. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 9b 

Stresstests 

(1) Die Mitgliedstaaten können den Koordinator ver
pflichten, dafür zu sorgen, dass angemessene und regel
mäßige Stresstests bei Finanzkonglomeraten durchgeführt 
werden. Sie verpflichten die jeweils zuständigen Behörden, 
mit dem Koordinator eng zusammenzuarbeiten. 

(2) Für die Zwecke unionsweiter Stresstests können die 
ESA über den Gemeinsamen Ausschuss und in Zusammen
arbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, 
errichtet durch Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf 
Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Aus
schusses für Systemrisiken (*), zusätzliche Parameter er
arbeiten, die die mit Finanzkonglomeraten verbundenen 
spezifischen Risiken gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erfassen. Der Koor
dinator teilt die Ergebnisse der Stresstests dem Gemein
samen Ausschuss mit. 

___________ 
(*) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1.“ 

10. Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

a) In Ziffer ii erhält der erste Absatz folgende Fassung: 

„ii) Haben mindestens zwei beaufsichtigte Unternehmen, 
die ihren Sitz in der Union haben, als Mutterunter
nehmen ein und dieselbe gemischte Finanzholding
gesellschaft und wurde eines dieser Unternehmen im 
Mitgliedstaat des Sitzes der gemischten Finanzhol
dinggesellschaft zugelassen, so wird die Aufgabe 
des Koordinators durch die für das in diesem Mit
gliedstaat zugelassene beaufsichtigte Unternehmen 
zuständige Behörde ausgeübt.“; 

b) Ziffer iii erhält folgende Fassung: 

„iii) Haben mindestens zwei beaufsichtigte Unterneh
men, die ihren Sitz in der Union haben, als Mutter
unternehmen ein und dieselbe gemischte Finanzhol
dinggesellschaft und wurde keines dieser Unterneh
men im Mitgliedstaat des Sitzes der gemischten Fi
nanzholdinggesellschaft zugelassen, so wird die 
Aufgabe des Koordinators von der Behörde aus
geübt, die das beaufsichtigte Unternehmen der am 
stärksten vertretenen Finanzbranche mit der höchs
ten Bilanzsumme zugelassen hat.“
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11. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Unbeschadet der in den Rechtsakten der Union 
vorgesehenen Möglichkeit, bestimmte Aufsichtsbefug
nisse und -pflichten zu delegieren, werden die Aufgaben 
und Pflichten der zuständigen Behörden gemäß den 
Branchenvorschriften durch die Benennung eines mit 
besonderen Aufgaben der zusätzlichen Beaufsichtigung 
der Unternehmen eines Finanzkonglomerats betrauten 
Koordinators nicht berührt.“; 

b) folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Die nach diesem Abschnitt erforderliche Zusam
menarbeit sowie die Wahrnehmung der in den Absätzen 
1, 2 und 3 dieses Artikels sowie in Artikel 12 genannten 
Aufgaben sowie gegebenenfalls die Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Aufsichts
behörden von Drittländern in geeigneter Form und un
ter Einhaltung der Geheimhaltungspflichten und des 
Unionsrechts erfolgt durch Kollegien, die gemäß 
Artikel 131a der Richtlinie 2006/48/EG oder 
Artikel 248 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG einge
setzt wurden. 

Die Koordinierungsvereinbarungen nach Absatz 1 Un
terabsatz 2 werden gesondert in die gemäß Artikel 131 
der Richtlinie 2006/48/EG oder Artikel 248 der Richt
linie 2009/138/EG geschlossenen schriftlichen Koor
dinierungsvereinbarungen aufgenommen. Als Vorsitzen
der eines gemäß Artikel 131a der Richtlinie 2006/48/EG 
oder Artikel 248 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG 
eingesetzten Kollegiums entscheidet der Koordinator da
rüber, welche anderen zuständigen Behörden an einer 
Sitzung oder Tätigkeit des betreffenden Kollegiums teil
nehmen.“ 

12. Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a erhält fol
gende Fassung: 

„a) Offenlegung der Rechtsstruktur sowie der Governance- 
und Organisationsstruktur der Gruppe, einschließlich 
aller dem Finanzkonglomerat gehörender beaufsichtigter 
Unternehmen, nicht beaufsichtigter Tochtergesellschaf
ten und bedeutender Zweigniederlassungen, der Inhaber 
qualifizierter Beteiligungen auf der Ebene des an der 
Spitze stehenden Mutterunternehmens sowie der für 
die beaufsichtigten Unternehmen in der Gruppe zustän
digen Behörden;“. 

13. Dem Artikel 12a wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Die Koordinatoren stellen dem Gemeinsamen Aus
schuss die in Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 12 Absatz 1 
Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Informationen zur 
Verfügung. Der Gemeinsame Ausschuss stellt den zuständi
gen Behörden Informationen zu der Rechtsstruktur sowie 
der Governance- und Organisationsstruktur der Finanzkon
glomerate zur Verfügung.“ 

14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 12b 

Gemeinsame Leitlinien 

(1) Die ESA erarbeiten im Rahmen des Gemeinsamen 
Ausschusses gemeinsame Leitlinien zur Durchführung ri
sikobasierter Bewertungen von Finanzkonglomeraten durch 
die zuständige Behörde. Mit solchen Leitlinien soll ins
besondere sichergestellt werden, dass bei risikobasierten Be
wertungen angemessene Instrumente angewendet werden, 
damit Gruppenrisiken, denen Finanzkonglomerate aus
gesetzt sind, eingeschätzt werden können. 

(2) Die ESA veröffentlichen über den Gemeinsamen 
Ausschuss gemeinsame Leitlinien, die auf die Entwicklung 
von Aufsichtspraktiken abzielen, die eine zusätzliche Beauf
sichtigung von gemischten Finanzholdinggesellschaften 
zwecks angemessener Ergänzung der Beaufsichtigung auf 
Gruppenbasis gemäß der Richtlinien 98/78/EG und 
2009/138/EG oder gegebenenfalls der Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis gemäß der Richtlinie 2006/48/EG er
möglichen. Gemäß diesen Leitlinien können alle maßgeb
lichen Risiken in die Aufsicht aufgenommen werden, wobei 
mögliche Überlappungen bei der Aufsicht und der Beauf
sichtigung zu vermeiden sind.“ 

15. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Mutterunternehmen in einem Drittland;“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die zuständigen Behörden können andere Me
thoden anwenden, wenn diese eine angemessene zusätz
liche Beaufsichtigung der beaufsichtigten Unternehmen 
eines Finanzkonglomerats gewährleisten. Diese Metho
den müssen vom Koordinator nach Konsultation der 
anderen jeweils zuständigen Behörden genehmigt wer
den. Die zuständigen Behörden können insbesondere 
verlangen, dass eine gemischte Finanzholdinggesell
schaft, die ihren Sitz in der Union hat, gegründet wird, 
und diese Richtlinie auf die beaufsichtigten Unterneh
men des Finanzkonglomerats, an dessen Spitze diese 
Holdinggesellschaft steht, anwenden. Die zuständigen 
Behörden gewährleisten, dass diese Methoden das in 
dieser Richtlinie für die zusätzliche Beaufsichtigung ge
setzte Ziel erreichen und teilen dies den anderen jeweils 
zuständigen Behörden und der Kommission mit.“ 

16. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19 

Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden aus 
Drittländern 

Bei der Aushandlung von Abkommen mit Drittländern 
über die Einzelheiten der Ausübung der zusätzlichen Beauf
sichtigung der einem Finanzkonglomerat angehörenden be
aufsichtigten Unternehmen finden Artikel 39 Absätze 1 
und 2 der Richtlinie 2006/48/EG, Artikel 10a der Richtlinie 
98/78/EG und Artikel 264 der Richtlinie 2009/138/EG ent
sprechende Anwendung.“
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17. Der Titel des Kapitels III erhält folgende Fassung: 

„DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGS- 
MASSNAHMEN“ 

18. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20 

Befugnisse der Kommission 
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 
Artikel 21c in Bezug auf folgende technische 
Anpassungen dieser Richtlinie delegierte Rechtsakte zu 
erlassen: 

a) Präzisierung der Begriffsbestimmungen des Artikels 2, 
um bei der Anwendung dieser Richtlinie den Entwick
lungen auf den Finanzmärkten Rechnung zu tragen, 

b) terminologische Angleichung und Weiterentwicklung 
der Begriffsbestimmungen dieser Richtlinie im Einklang 
mit späteren Rechtsakten der Union über beaufsichtigte 
Unternehmen und damit zusammenhängende Angele
genheiten, 

c) Präzisierung der Berechnungsmethoden gemäß Anhang 
I, um Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Neue
rungen bei den Aufsichtstechniken Rechnung zu tragen. 

Zu diesen Maßnahmen gehört nicht der Gegenstand der 
delegierten und der Kommission übertragenen Befugnis 
hinsichtlich der in Artikel 21a genannten Punkte.“ 

19. Artikel 21 Absätze 2, 3 und 5 werden gestrichen. 

20. Artikel 21a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe 
angefügt: 

„d) Artikel 6 Absatz 2, damit ein einheitliches Format 
(mit Anweisungen) für die Meldungen sowie die 
Festlegung der Häufigkeit und gegebenenfalls der 
Termine der Meldungen gewährleistet ist.“; 

b) folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Um eine kohärente Anwendung der Artikel 2, 7 
und 8 sowie des Anhangs II sicherzustellen, erarbeiten 
die ESA im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses Ent
würfe technischer Regulierungsstandards, um eine präzi
sere Formulierung der in Artikel 2 aufgeführten Begriffs
bestimmungen festzulegen und die gemäß Artikel 7 und 
8 sowie gemäß Anlage II erlassenen Bestimmungen zu 
koordinieren. 

Der Gemeinsame Ausschuss legt diese Entwürfe tech
nischer Regulierungsstandards der Kommission bis 
1. Januar 2015 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in 
Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstan
dards gemäß den Artikeln 10 bis Artikel 14 der Ver
ordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 zu erlassen.“; 

c) folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Die Mitgliedstaaten verlangen innerhalb von zwei 
Jahren nach dem Erlass technischer Durchführungsstan
dards gemäß Artikel 2 Buchstabe a ein einheitliches 
Format für die Meldungen und legen die Häufigkeit 
und die Termine für die Meldungen der in diesem Ar
tikel genannten Berechnungen fest.“ 

21. Die folgenden Artikel werden in Kapitel III eingefügt: 

„Artikel 21b 

Gemeinsame Leitlinien 

Die ESA veröffentlichen über den Gemeinsamen Ausschuss 
die in Artikel 3 Absatz 8, Artikel 7 Absatz 5, Artikel 8 
Absatz 5, Artikel 9 Absatz 6, Artikel 11 Absatz 1 Unter
absatz 3, Artikel 12b und Artikel 21 Absatz 4 genannten 
gemeinsamen Leitlinien nach dem jeweils in Artikel 56 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
festgelegten Verfahren. 

Artikel 21c 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird 
der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte ge
mäß Artikel 20 wird der Kommission für einen Zeitraum 
von vier Jahren ab dem 9. Dezember 2011 übertragen. Die 
Kommission erstellt spätestens sechs Monate vor Ablauf des 
Zeitraums von vier Jahren einen Bericht über die Befugnis
übertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich still
schweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 
Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 
solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 
des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 20 kann 
vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit wider
rufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss genannten Befugnis. 
Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 
sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt 
erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 20 er
lassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäi
sche Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Eu
ropäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Par
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
drei Monate verlängert.“
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22. Artikel 30 Unterabsatz 1 erhält die folgende Fassung: 

„Bis zur weiteren Koordinierung der Branchenvorschriften 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Vermögensverwal
tungsgesellschaften: 

a) in den Anwendungsbereich der Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen auf konsolidierter 
Basis oder den Anwendungsbereich der zusätzlichen Be
aufsichtigung der Versicherungsunternehmen einer Ver
sicherungsgruppe, 

b) wenn es sich um Finanzkonglomerate handelt, in den 
Geltungsbereich der zusätzlichen Beaufsichtigung im 
Sinne dieser Richtlinie und 

c) in die Bestimmung eines Finanzkonglomerats gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 

einbezogen werden.“ 

23. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 30a 

Verwalter alternativer Investmentfonds 

(1) Bis zur weiteren Koordinierung der Branchenvor
schriften stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Verwalter 
alternativer Investmentfonds 

a) in den Geltungsbereich der Beaufsichtigung von Kredit
instituten und Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis 
oder den Geltungsbereich der zusätzlichen Beaufsichti
gung der Versicherungsunternehmen einer Versiche
rungsgruppe, 

b) wenn es sich um Finanzkonglomerate handelt, in den 
Geltungsbereich der zusätzlichen Beaufsichtigung im 
Sinne dieser Richtlinie und 

c) in die Bestimmung eines Finanzkonglomerats gemäß 
Artikel 3 Absatz 2 

einbezogen werden. 

(2) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 le
gen die Mitgliedstaaten fest oder übertragen ihren zustän
digen Behörden die Befugnis zu entscheiden, nach welchen 
Branchenvorschriften (Banken-, Versicherungs- und/oder 
Wertpapierdienstleistungsbranche) Verwalter alternativer In
vestmentfonds in die konsolidierte oder die zusätzliche Be
aufsichtigung gemäß Absatz 1 Buchstabe a einzubeziehen 
sind. Dabei finden die einschlägigen Branchenvorschriften 
über die Form und den Umfang der Einbeziehung von 
Finanzinstituten auf Verwalter alternativer Investmentfonds 
entsprechende Anwendung. Für die Zwecke der zusätzli
chen Beaufsichtigung gemäß Absatz 1 Buchstabe b gilt 
ein Verwalter alternativer Investmentfonds als Teil der Bran
che, in die er gemäß Absatz 1 Buchstabe a einbezogen 
wird. 

Ist der Verwalter eines Alternativen Investmentfonds Teil 
eines Finanzkonglomerats, so sind ‚beaufsichtigtes Unter
nehmen‘ und ‚zuständige Behörden‘ und ‚jeweils zuständige 
Behörden‘ für die Zwecke dieser Richtlinie so zu verstehen, 
dass sie Verwalter Alternativer Investmentfonds bzw. die für 
die Beaufsichtigung von Verwaltern Alternativer Invest
mentfonds zuständigen Behörden einschließen. Dies gilt 
entsprechend auch für die in Absatz 1 Buchstabe a genann
ten Gruppen.“ 

24. Anhang I wird entsprechend Anhang II dieser Richtlinie 
geändert. 

Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 2006/48/EG 

Die Richtlinie 2006/48/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Artikel 39 sowie Artikel 124 bis 143 gelten für alle 
Finanzholdinggesellschaften, gemischten Finanzholdingge
sellschaften und gemischten Unternehmen, die ihren Sitz 
in der Union haben.“ 

2. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 14 bis 17 erhalten folgende Fassung: 

„14. ‚Mutterkreditinstitut in einem Mitgliedstaat‘: ein 
Kreditinstitut, das ein Kredit- oder Finanzinstitut 
als Tochter hat oder eine Beteiligung an einem 
solchen hält und selbst nicht Tochtergesellschaft 
eines anderen, in demselben Mitgliedstaat zugelas
senen Kreditinstituts oder einer Finanzholdingge
sellschaft oder gemischten Finanzholdinggesell
schaft mit Sitz in demselben Mitgliedstaat ist; 

15. ‚Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitglied
staat‘: eine Finanzholdinggesellschaft, die nicht 
Tochtergesellschaft eines in demselben Mitglied
staat zugelassenen Kreditinstituts oder einer Fi
nanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanz
holdinggesellschaft mit Sitz in demselben Mitglied
staat ist; 

15a. ‚gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in ei
nem Mitgliedstaat‘: eine gemischte Finanzholding
gesellschaft, die nicht Tochtergesellschaft eines in 
demselben Mitgliedstaat zugelassenen Kreditinsti
tuts oder einer Finanzholdinggesellschaft oder ge
mischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in 
demselben Mitgliedstaat ist; 

16. ‚EU-Mutterkreditinstitut‘: ein Mutterkreditinstitut in 
einem Mitgliedstaat, das nicht Tochtergesellschaft 
eines anderen, in einem der Mitgliedstaaten zuge
lassenen Kreditinstituts oder einer Finanzholding
gesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesell
schaft mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten ist;
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17. ‚EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft‘: eine Mutter
finanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, 
die nicht Tochtergesellschaft eines in einem der 
Mitgliedstaaten zugelassenen Kreditinstituts ist 
oder einer anderen Finanzholdinggesellschaft oder 
gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in 
einem der Mitgliedstaaten ist; 

17a. ‚gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft‘: 
eine gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in 
einem Mitgliedstaat, die nicht Tochtergesellschaft 
eines in einem der Mitgliedstaaten zugelassenen 
Kreditinstituts ist oder einer anderen Finanzhol
dinggesellschaft oder gemischten Finanzholdingge
sellschaft mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten 
ist;“; 

b) folgende Nummer wird eingefügt: 

„19a. ‚gemischte Finanzholdinggesellschaft‘ eine ge
mischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 15 der Richtlinie 
2002/87/EG;“; 

c) Nummer 48 erhält folgende Fassung: 

„48. ‚konsolidierende Aufsichtsbehörde‘: Behörde, die 
für die Beaufsichtigung von EU-Mutterkreditinsti
tuten und von Kreditinstituten, die von EU-Mutter
finanzholdinggesellschaften oder gemischten EU- 
Mutterfinanzholdinggesellschaften kontrolliert wer
den, auf konsolidierter Basis zuständig ist;“. 

3. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 14 

Jede Zulassung ist der EBA zu melden. Jedes Kreditinstitut, 
dem eine Zulassung erteilt wurde, wird namentlich in ei
nem Verzeichnis aufgeführt, das von der EBA auf ihrer 
Website veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert wird. 
Die für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis zustän
dige Behörde übermittelt den betroffenen zuständigen Be
hörden und der EBA alle Informationen hinsichtlich der 
Bankengruppe gemäß Artikel 12 Absatz 3, Artikel 22 Ab
satz 1 und Artikel 73 Absatz 3 insbesondere hinsichtlich 
der Rechtsstruktur sowie der Governance- und Organisati
onsstruktur der Gruppe.“ 

4. Artikel 39 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Kreditinstitute mit Sitz in einem Drittland, deren 
Mutterunternehmen ein Kreditinstitut, eine Finanz
holdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzhol
dinggesellschaft ist, die ihren Sitz in der Union hat.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
die Informationen erhalten können, die erforderlich 
sind, um Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften 
oder gemischte Finanzholdinggesellschaften, die in
nerhalb der Union niedergelassen sind und eine 
Tochtergesellschaft mit Sitz in einem Drittland in 

Form eines Kredit- oder Finanzinstituts haben oder 
an solchen Kredit- und Finanzinstituten eine Betei
ligung halten, auf der Basis der konsolidierten Fi
nanzlage zu beaufsichtigen;“. 

5. Artikel 69 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten können von der in Absatz 1 
genannten Möglichkeit Gebrauch machen, wenn es sich 
bei dem Mutterunternehmen um eine Finanzholdinggesell
schaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft han
delt, die in dem gleichen Mitgliedstaat wie das Kreditinstitut 
ihren Sitz hat und beide der gleichen Aufsicht unterliegen, 
was insbesondere für die in Artikel 71 Absatz 1 festgeleg
ten Standards gilt.“ 

6. Artikel 71 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Unbeschadet der Artikel 68, 69 und 70 kommen 
Kreditinstitute, die von einer Mutterfinanzholdinggesell
schaft in einem Mitgliedstaat oder einer gemischten Mutter
finanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat kontrolliert 
werden, den in den Artikeln 75, 120 und 123 sowie in 
Abschnitt 5 niedergelegten Pflichten in dem in Artikel 133 
festgelegten Umfang und der dort festgelegten Weise nach 
und legen zu diesem Zweck die konsolidierte Finanzlage 
dieser Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Finanz
holdinggesellschaft zugrunde. 

Kontrolliert eine Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem 
Mitgliedstaat oder eine gemischte Mutterfinanzholdingge
sellschaft in einem Mitgliedstaat mehr als ein Kreditinstitut, 
findet Unterabsatz 1 nur auf das Kreditinstitut Anwendung, 
das gemäß den Artikeln 125 und 126 auf konsolidierter 
Basis beaufsichtigt wird.“ 

7. Artikel 72 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Kreditinstitute, die von einer EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaft kontrolliert werden, kommen den in Kapi
tel 5 niedergelegten Pflichten auf Basis der konsolidierten 
Finanzlage dieser Finanzholdinggesellschaft oder dieser ge
mischten Finanzholdinggesellschaft nach. 

Bedeutende Tochterunternehmen von EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaften oder gemischten EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaften legen die in Anhang XII Teil 1 Nummer 
5 genannten Informationen auf Einzelbasis oder auf unter
konsolidierter Basis offen.“ 

8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 72a 

(1) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
insbesondere im Hinblick auf eine risikobasierte Beaufsich
tigung, gleichwertigen Bestimmungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2002/87/EG, hat die konsoli
dierende Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, nach Konsulta
tion der für die Beaufsichtigung von Tochterunternehmen 
zuständigen anderen Aufsichtsbehörden auf diese gemisch
ten Finanzholdinggesellschaft nur die einschlägige Bestim
mung der Richtlinie 2002/87/EG anzuwenden.
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(2) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
insbesondere im Hinblick auf eine risikobasierte Beaufsich
tigung, gleichwertigen Bestimmungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2009/138/EG, hat die konsoli
dierende Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, im Einverneh
men mit der für die Gruppenaufsicht im Versicherungs
wesen zuständigen Aufsichtsbehörde auf diese gemischten 
Finanzholdinggesellschaft nur die Bestimmung der Richt
linie in Bezug auf die am stärksten vertretenen Finanzbran
che im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Richtlinie 
2002/87/EG anzuwenden. 

(3) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde unterrichtet 
die EBA und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*) errichtete 
Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichts
behörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung) (EIOPA) über die Entscheidungen nach 
den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels. Die EBA, die EIOPA 
und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (**) errichtete Euro
päische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) erstellen im Rahmen des 
Gemeinsamen Ausschusses der Europäischen Aufsichts
behörden (Gemeinsamer Ausschuss) Leitlinien, die auf 
eine Angleichung der Aufsichtspraktiken abzielen, und er
arbeiten Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die sie 
innerhalb von drei Jahren nach Verabschiedung dieser Leit
linien der Kommission übermitteln. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Un
terabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

___________ 
(*) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48. 

(**) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.“ 

9. Artikel 73 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die zuständigen Behörden schreiben Tochterkredit
instituten vor, die in den Artikeln 75, 120 und 123 sowie 
die in Abschnitt 5 festgelegten Anforderungen auf unter
konsolidierter Basis anzuwenden, wenn sie oder ihr Mutter
unternehmen — sollte es sich dabei um eine Finanzhol
dinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesell
schaft handeln —, ein Kredit- oder Finanzinstitut oder 
eine Vermögensverwaltungsgesellschaft im Sinne des Arti
kels 2 Nummer 5 der Richtlinie 2002/87/EG als Tochter
unternehmen mit Sitz in einem Drittland haben oder eine 
Beteiligung an einem solchen Unternehmen halten.“ 

10. Artikel 80 Absatz 7 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) die Gegenpartei ist ein Institut oder eine Finanzholding
gesellschaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
ein Finanzinstitut, eine Vermögensverwaltungsgesell
schaft oder ein Anbieter von Nebendienstleistungen 
und unterliegt angemessenen Aufsichtsvorschriften;“. 

11. Artikel 84 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Wenden ein EU-Mutterkreditinstitut und seine Tochter
unternehmen oder eine EU-Mutterfinanzholdinggesell
schaft und ihre Tochterunternehmen oder eine ge
mischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft und ihre 
Tochterunternehmen den IRB-Ansatz einheitlich an, so 
können die zuständigen Behörden gestatten, dass die in 
Anhang VII Teil 4 genannten Mindestanforderungen von 
Mutter- und Tochterunternehmen gemeinsam erfüllt 
werden.“; 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Wollen das EU-Mutterkreditinstitut und seine 
Tochterunternehmen, die EU-Mutterfinanzholdinggesell
schaft und ihre Tochterunternehmen oder die gemischte 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft und ihre Tochter
unternehmen den IRB-Ansatz anwenden, arbeiten die 
für die einzelnen juristischen Personen zuständigen Be
hörden, wie in den Artikeln 129 bis 132 vorgesehen, 
eng zusammen.“ 

12. Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

„e) Forderungen eines Kreditinstituts gegenüber seinem 
Mutterunternehmen, seinem Tochterunternehmen oder 
einer Tochter seines Mutterunternehmens, wenn die Ge
genpartei ein Kreditinstitut oder eine Finanzholdingge
sellschaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, ein 
Finanzinstitut, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft 
oder ein Anbieter von Nebendienstleistungen ist und 
angemessenen Aufsichtsvorschriften unterliegt, oder 
ein verbundenes Unternehmen im Sinne von 
Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG ist, 
und Forderungen zwischen Kreditinstituten, die den An
forderungen von Artikel 80 Absatz 8 genügen;“. 

13. Artikel 105 Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Wollen ein EU-Mutterkreditinstitut und seine Toch
terunternehmen oder die Tochterunternehmen einer EU- 
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU- 
Mutterfinanzholdinggesellschaft einen fortgeschrittenen 
Messansatz anwenden, so arbeiten die für die einzelnen 
juristischen Personen zuständigen Behörden, wie in den 
Artikeln 129 bis 132 vorgesehen, eng zusammen. Der An
trag enthält die in Anhang X Teil 3 genannten Elemente. 

(4) Verwenden ein EU-Mutterkreditinstitut und seine 
Tochterunternehmen oder die Tochterunternehmen einer 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft einen gemeinsamen 
fortgeschrittenen Messansatz, so können die zuständigen 
Behörden gestatten, dass die in Anhang X Teil 3 genannten 
qualitativen Anforderungen von Mutter- und Tochterunter
nehmen gemeinsam erfüllt werden.“
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14. Artikel 122a Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Verbrieft ein EU-Mutterkreditinstitut oder eine EU- 
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU- 
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine ihrer Tochterge
sellschaften als Originator oder Sponsor Forderungen von 
mehreren Kreditinstituten, Wertpapierfirmen oder anderen 
Finanzinstituten, die in die Beaufsichtigung auf konsolidier
ter Basis einbezogen sind, so kann die Anforderung nach 
Absatz 1 auf der Grundlage der konsolidierten Lage des 
betreffenden EU-Mutterkreditinstituts bzw. der betreffenden 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischten EU- 
Mutterfinanzholdinggesellschaft erfüllt werden. Dieser Ab
satz findet nur dann Anwendung, wenn die Kreditinstitute, 
Wertpapierfirmen oder Finanzinstitute, die die verbrieften 
Forderungen begründet haben, selbst die Verpflichtung ein
gegangen sind, die Anforderungen nach Absatz 6 zu erfül
len und dem Originator oder Sponsor und dem EU-Mutter
kreditinstitut bzw. der EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft recht
zeitig die zur Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 7 
erforderlichen Informationen zu übermitteln.“ 

15. Artikel 125 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Wenn ein Kreditinstitut als Mutterunternehmen eine 
Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, eine 
gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mit
gliedstaat, eine EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder 
eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft hat, 
wird die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis von den 
zuständigen Behörden, die diesem Kreditinstitut die in 
Artikel 6 erwähnte Zulassung erteilt haben, ausgeübt.“ 

16. Artikel 126 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 126 

(1) Wenn in mehr als einem Mitgliedstaat zugelassene 
Kreditinstitute als Mutterunternehmen dieselbe Mutter
finanzholdinggesellschaft in einem Mitgliedstaat, dieselbe 
gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in einem Mit
gliedstaat, dieselbe EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder dieselbe gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
haben, wird die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
von den zuständigen Behörden des Kreditinstituts ausgeübt, 
das in dem Mitgliedstaat zugelassen wurde, in dem die 
Finanzholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzhol
dinggesellschaft ihren Sitz hat. 

Haben in mehr als einem Mitgliedstaat zugelassene Kredit
institute als Mutterunternehmen mehr als eine Finanzhol
dinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
die ihren Sitz in unterschiedlichen Mitgliedstaaten haben, 
und befindet sich in jedem dieser Mitgliedstaaten ein Kredit
institut, so wird die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
von der für das Kreditinstitut mit der höchsten Bilanz
summe zuständigen Behörde ausgeübt. 

(2) Ist eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Fi
nanzholdinggesellschaft Mutter von mehr als einem in der 
Union zugelassenen Kreditinstitut, von denen keines im 
Sitzland der Finanzholdinggesellschaft oder gemischten Fi
nanzholdinggesellschaft zugelassen wurde, so wird die Be
aufsichtigung auf konsolidierter Basis von der Behörde 

wahrgenommen, die das Kreditinstitut mit der höchsten 
Bilanzsumme zugelassen hat, das für die Zwecke dieser 
Richtlinie als das von einer EU-Mutterfinanzholdinggesell
schaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesell
schaft kontrollierte Kreditinstitut betrachtet wird. 

(3) In einzelnen Fällen, in denen die Anwendung der in 
den Absätzen 1 und 2 genannten Kriterien für bestimmte 
Kreditinstitute angesichts der relativen Bedeutung ihrer Ge
schäfte in verschiedenen Ländern unangemessen wäre, kön
nen die zuständigen Behörden einvernehmlich eine Freistel
lung von diesen Kriterien vereinbaren und für die Beauf
sichtigung auf konsolidierter Basis eine andere Behörde be
nennen. Vor einer Zustimmung zu einer solchen Freistel
lung geben die zuständigen Behörden je nach Sachlage dem 
EU-Mutterkreditinstitut, der EU-Mutterfinanzholdinggesell
schaft, der gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
bzw. dem Kreditinstitut mit der höchsten Bilanzsumme 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(4) Die zuständigen Behörden melden der Kommission 
und der EBA jede Freistellung nach Absatz 3.“ 

17. Artikel 127 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle Maßnahmen, die 
sich als notwendig erweisen, um Finanzholdinggesell
schaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften ge
gebenenfalls in die Beaufsichtigung auf konsolidierter 
Basis einzubeziehen. Unbeschadet des Artikels 135 be
deutet die Konsolidierung der Finanzlage der Finanzhol
dinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesell
schaft keinesfalls, dass die zuständigen Behörden gehal
ten sind, die Finanzholdinggesellschaft oder die ge
mischte Finanzholdinggesellschaft auf der Basis einer 
Einzelbetrachtung zu beaufsichtigen.“; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ihre für die 
Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis zuständigen Be
hörden von den Tochterunternehmen eines Kreditinsti
tuts, einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemisch
ten Finanzholdinggesellschaft, die nicht in die Beaufsich
tigung auf konsolidierter Basis einbezogen sind, die in 
Artikel 137 genannten Informationen verlangen kön
nen. In diesem Fall finden die in diesem Artikel vor
gesehenen Verfahren zur Übermittlung und Nachprü
fung der Informationen Anwendung.“ 

18. Artikel 129 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 einleitender Satz erhält folgende 
Fassung: 

„(1) Neben ihren Verpflichtungen aufgrund dieser 
Richtlinie übernimmt die Behörde, die für die Beaufsich
tigung von EU-Mutterkreditinstituten und von Kredit
instituten, die von EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften 
oder gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaften 
kontrolliert werden, auf konsolidierter Basis zuständig 
ist, folgende Aufgaben:“;
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b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2) Beantragt ein EU-Mutterkreditinstitut mit seinen 
Tochterunternehmen oder beantragen die Tochterunter
unternehmen einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesell
schaft gemeinsam eine Erlaubnis gemäß Artikel 84 Ab
satz 1, Artikel 87 Absatz 9 oder Artikel 105 bzw. An
hang III Teil 6, so entscheiden die zuständigen Behörden 
nach umfassender Abstimmung gemeinsam darüber, ob 
die beantragte Erlaubnis erteilt wird und an welche Be
dingungen die Erlaubnis gegebenenfalls geknüpft werden 
sollte.“; 

c) in Absatz 3 

i) erhält Unterabsatz 1 folgende Fassung: 

„(3) Die konsolidierende Aufsichtsbehörde und 
die in einem Mitgliedstaat für die Beaufsichtigung 
von Tochtergesellschaften eines EU-Mutterkreditinsti
tuts, einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder 
einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
zuständigen Behörden setzen alles daran, zu einer 
gemeinsamen Entscheidung über die Anwendung 
der Artikel 123 und 124 zu gelangen, um festzustel
len, ob die Eigenmittelausstattung der Gruppe auf 
konsolidierter Ebene ihrer Finanzlage und ihrem Ri
sikoprofil angemessen ist und welche Eigenmittel
ausstattung für die Anwendung des Artikels 136 
Absatz 2 auf jedes einzelne Unternehmen der Ban
kengruppe und auf konsolidierter Basis erforderlich 
ist.“; 

ii) erhält Unterabsatz 5 folgende Fassung: 

„Die Entscheidung über die Anwendung der 
Artikel 123 und 124 sowie 136 Absatz 2 wird 
von den jeweils zuständigen Behörden, die auf Ein
zelbasis oder teilkonsolidierter Basis für die Beauf
sichtigung von Tochtergesellschaften eines EU-Mut
terkreditinstituts, einer EU-Mutterfinanzholdingge
sellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzhol
dinggesellschaft zuständig sind, nach angemessener 
Berücksichtigung der Auffassungen und Vorbehalte, 
die die konsolidierende Aufsichtsbehörde geäußert 
hat, getroffen. Hat eine der betroffenen zuständigen 
Behörden nach Ablauf der Viermonatsfrist die An
gelegenheit gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 an die EBA verwiesen, so stellen die 
zuständigen Behörden ihre Entscheidung zurück, 
warten ab, bis die EBA einen Beschluss gemäß 
Artikel 19 Absatz 3 der genannten Verordnung ge
fasst hat, und entscheiden dann selbst in Überein
stimmung mit dem Beschluss der EBA. Die Vier
monatsfrist ist als Frist für die Beilegung der Mei
nungsverschiedenheiten im Sinne der genannten 
Verordnung anzusehen. Die EBA fasst ihren Be
schluss binnen eines Monats. Nach Ablauf der Vier
monatsfrist oder nachdem eine gemeinsame Ent
scheidung getroffen worden ist, kann die EBA nicht 
mehr mit dieser Angelegenheit befasst werden.“; 

iii) erhält Unterabsatz 9 folgende Fassung: 

„Die gemeinsame Entscheidung gemäß Unterabsatz 
1 und die Entscheidungen, die von den zuständigen 
Behörden nach den Unterabsätzen 4 und 5 getroffen 
werden, wenn keine gemeinsame Entscheidung zu
stande kommt, werden jährlich oder unter außerge
wöhnlichen Umständen dann aktualisiert, wenn eine 
zuständige Behörde, die für die Beaufsichtigung von 
Tochtergesellschaften eines EU-Mutterkreditinstituts, 
einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer 
gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft zu
ständig ist, bei der konsolidierenden Aufsichts
behörde schriftlich unter Angabe sämtlicher Gründe 
die Aktualisierung der Entscheidung über die An
wendung des Artikels 136 Absatz 2 beantragt. In 
letzterem Fall kann die Aktualisierung auf bilateraler 
Ebene zwischen der konsolidierenden Aufsichts
behörde und der zuständigen, den Antrag stellenden 
Behörde vorgenommen werden.“ 

19. Artikel 131a Absatz 2 Unterabsatz 6 erhält folgende Fas
sung: 

„Folgende Einrichtungen können an Aufsichtskollegien teil
nehmen: 

a) die für die Beaufsichtigung von Tochtergesellschaften 
eines EU-Mutterkreditinstituts, einer EU-Mutterfinanz
holdinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mutter
finanzholdinggesellschaft zuständigen Behörden, 

b) die zuständigen Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats, 
in dem bedeutende Zweigniederlassungen im Sinne von 
Artikel 42a errichtet wurden, 

c) gegebenenfalls Zentralbanken und 

d) gegebenenfalls die zuständigen Behörden von Drittlän
dern, sofern diese Geheimhaltungsvorschriften unterlie
gen, die nach Auffassung aller zuständigen Behörden 
den Artikeln 44 bis 52 gleichwertig sind.“ 

20. Artikel 132 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Insbesondere übermitteln die Behörden, die für die Be
aufsichtigung auf konsolidierter Basis von EU-Mutterkre
ditinstituten und von Kreditinstituten, die von EU-Mut
terfinanzholdinggesellschaften oder gemischten EU-Mut
terfinanzholdinggesellschaften kontrolliert werden, zu
ständig sind, den zuständigen Behörden in anderen Mit
gliedstaaten, die die Töchter dieser Mutterunternehmen 
beaufsichtigen, alle zweckdienlichen Informationen. Bei 
der Bestimmung des Umfangs der zweckdienlichen In
formationen wird der Bedeutung dieser Tochterunter
nehmen für das Finanzsystem der betreffenden Mitglied
staaten Rechnung getragen.“;
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b) Unterabsatz 6 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Offenlegung der Rechtsstruktur sowie der Gover
nance- und Organisationsstruktur der Gruppe, ein
schließlich aller der Gruppe angehörender beaufsich
tigter Unternehmen, nicht beaufsichtigter Tochterge
sellschaften und bedeutender Zweigniederlassungen, 
der Mutterunternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 3, 
Artikel 22 Absatz 1 und Artikel 73 Absatz 3 sowie 
Offenlegung der für die beaufsichtigten Unterneh
men in der Gruppe zuständigen Behörden;“. 

21. Artikel 135 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 135 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Personen, die die 
Geschäfte einer Finanzholdinggesellschaft oder einer ge
mischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich führen, aus
reichend gut beleumundet sein und über ausreichende Er
fahrung für diese Aufgaben verfügen müssen.“ 

22. Artikel 139 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fas
sung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten gestatten, dass ihre zuständigen 
Behörden die Informationen nach Absatz 2 austauschen, 
wobei die Beschaffung oder der Besitz von Informationen 
im Falle von Finanzholdinggesellschaften, gemischten Fi
nanzholdinggesellschaften, Finanzinstituten oder Anbietern 
von Nebendienstleistungen keinesfalls bedeutet, dass die zu
ständigen Behörden gehalten sind, diese Institute oder Un
ternehmen auf der Basis einer Einzelbetrachtung zu beauf
sichtigen.“ 

23. Artikel 140 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Wenn ein Kreditinstitut, eine Finanzholdingge
sellschaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 
oder ein gemischtes Unternehmen ein oder mehrere 
Tochterunternehmen kontrolliert, bei denen es sich um 
Versicherungsunternehmen oder einer Zulassung unter
worfene Wertpapierdienstleistungsunternehmen handelt, 
arbeiten die zuständigen Behörden und die mit der amt
lichen Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen 
oder der Wertpapierdienstleistungsunternehmen betrau
ten Behörden eng zusammen. Unbeschadet ihrer jewei
ligen Befugnisse teilen sich diese Behörden gegenseitig 
alle Informationen mit, die geeignet sind, die Erfüllung 
ihrer Aufgabe zu erleichtern und eine Beaufsichtigung 
der Tätigkeit und der finanziellen Situation aller Unter
nehmen, die ihrer Aufsicht unterliegen, zu ermögli
chen.“; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die für die Beaufsichtigung auf konsolidierter 
Basis zuständigen Behörden erstellen Verzeichnisse der 
in Artikel 71 Absatz 2 genannten Finanzholdinggesell
schaften bzw. gemischten Finanzholdinggesellschaften. 
Die Verzeichnisse werden den zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten, der EBA und der Kommis
sion übermittelt.“ 

24. Die Artikel 141 und 142 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 141 

Falls die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats in An
wendung dieser Richtlinie in bestimmten Fällen die Infor
mationen über ein Kreditinstitut, eine Finanzholdinggesell
schaft, ein Finanzinstitut, einen Anbieter von Nebendienst
leistungen, ein gemischtes Unternehmen, eine gemischte 
Finanzholdinggesellschaft, eine in Artikel 137 genannte 
Tochtergesellschaft oder eine in Artikel 127 Absatz 3 ge
nannte Tochtergesellschaft mit Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat nachprüfen wollen, ersuchen sie die zuständigen 
Behörden des anderen Mitgliedstaats um diese Nachprü
fung. Die ersuchten zuständigen Behörden entsprechen 
dem Ersuchen im Rahmen ihrer Befugnisse, indem sie die 
Nachprüfung entweder selbst vornehmen oder die er
suchenden zuständigen Behörden zu ihrer Durchführung 
ermächtigen oder gestatten, dass die Nachprüfung von ei
nem Wirtschaftsprüfer oder Sachverständigen durchgeführt 
wird. Die ersuchende Behörde kann bei der Nachprüfung 
zugegen sein, wenn sie diese nicht selbst vornimmt. 

Artikel 142 

Unbeschadet ihrer strafrechtlichen Bestimmungen sorgen 
die Mitgliedstaaten dafür, dass gegen Finanzholdinggesell
schaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften und ge
mischte Unternehmen oder deren verantwortliche Ge
schäftsleiter, die gegen die zur Umsetzung der 
Artikel 124 bis 141 und des vorliegenden Artikels erlasse
nen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstoßen, Sank
tionen oder Maßnahmen mit dem Ziel verhängt werden 
können, die festgestellten Verstöße oder deren Ursachen 
abzustellen. Die zuständigen Behörden arbeiten eng zusam
men, um den Erfolg dieser Sanktionen oder Maßnahmen zu 
sichern, vor allem dann, wenn sich die Hauptverwaltung 
oder Hauptniederlassung einer Finanzholdinggesellschaft, ei
ner gemischten Finanzholdinggesellschaft oder eines ge
mischten Unternehmens nicht in demselben Mitgliedstaat 
wie ihr bzw. sein Sitz befindet.“ 

25. Artikel 143 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Unterliegt ein Kreditinstitut, dessen Mutterunter
nehmen ein Kreditinstitut, eine Finanzholdinggesellschaft 
oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft ist, die 
ihren Sitz in einem Drittland hat, nicht der Beaufsichti
gung auf konsolidierter Basis gemäß den Artikeln 125 
und 126, so überprüfen die zuständigen Behörden, ob 
das Kreditinstitut von der zuständigen Drittlandsbehörde 
auf konsolidierter Basis beaufsichtigt wird und diese 
Aufsicht den Grundsätzen dieser Richtlinie entspricht. 

Die zuständige Behörde, die in dem in Absatz 3 genann
ten Fall für die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
zuständig wäre, nimmt diese Überprüfung auf Wunsch 
des Mutterunternehmens oder eines der in der Union 
zugelassenen beaufsichtigten Unternehmens oder von 
sich aus vor. Sie konsultiert die anderen jeweils zustän
digen Behörden.“;
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b) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die zuständigen Behörden können insbesondere verlan
gen, dass eine Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft, die ihren Sitz in der Union 
hat, gegründet wird, und die Bestimmungen über die 
Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis auf den konsoli
dierten Abschluss dieser Finanzholdinggesellschaft bzw. 
gemischten Finanzholdinggesellschaft anwenden.“ 

26. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 146a 

Die Mitgliedstaaten verpflichten Kreditinstitute, auf der 
Ebene der Bankgruppe alljährlich entweder vollständig 
oder durch Verweis auf gleichwertige Informationen eine 
Beschreibung ihrer Rechtsstruktur sowie ihrer Governance- 
und Organisationsstruktur zu veröffentlichen.“ 

27. Anhang X wird entsprechend Anhang III dieser Richtlinie 
geändert. 

Artikel 4 

Änderung der Richtlinie 2009/138/EG 

Die Richtlinie 2009/138/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 212 Absatz 1 Buchstaben f und g erhalten folgende 
Fassung: 

„f) ‚Versicherungsholdinggesellschaft‘ ein Mutterunterneh
men, das keine gemischte Finanzholdinggesellschaft ist 
und dessen Haupttätigkeit im Erwerb und Halten von 
Beteiligungen an Tochterunternehmen besteht, wobei 
diese Tochterunternehmen ausschließlich oder haupt
sächlich Versicherungs- oder Rückversicherungsunter
nehmen oder Drittlandsversicherungs- oder -rückver
sicherungsunternehmen sind, unter seinen Tochterunter
nehmen zumindest ein Versicherungs- oder Rückver
sicherungsunternehmen hat; 

g) ‚gemischte Versicherungsholdinggesellschaft‘ ein Mutter
unternehmen, das weder ein Versicherungsunternehmen 
noch ein Drittlandsversicherungsunternehmen noch ein 
Rückversicherungsunternehmen noch ein Drittlands
rückversicherungsunternehmen noch eine Versiche
rungsholdinggesellschaft noch eine gemischte Finanz
holdinggesellschaft ist und unter seinen Tochterunter
nehmen zumindest ein Versicherungs- oder Rückver
sicherungsunternehmen hat; 

h) ‚gemischte Finanzholdinggesellschaft‘ eine gemischte Fi
nanzholdinggesellschaft im Sinne von Artikel 2 Num
mer 15 der Richtlinie 2002/87/EG.“ 

2. Artikel 213 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die 
bei mindestens einem Versicherungsunternehmen, Rück
versicherungsunternehmen, Drittlandsversicherungs
unternehmen oder Drittlandsrückversicherungsunterneh
men beteiligte Unternehmen sind, gemäß den Artikeln 
218 bis 258 der Gruppenaufsicht unterliegen; 

b) Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, de
ren Mutterunternehmen eine Versicherungsholdingge
sellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft 
ist, die ihren Sitz in der Union hat, gemäß den Artikeln 
218 bis 258 der Gruppenaufsicht unterliegen; 

c) Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, de
ren Mutterunternehmen eine Versicherungsholdingge
sellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
die ihren Sitz in einem Drittland hat, oder ein Dritt
landsversicherungs- oder -rückversicherungsunterneh
men ist, gemäß den Artikeln 260 bis 263 der Gruppen
aufsicht unterliegen; 

d) Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, de
ren Mutterunternehmen eine gemischte Versicherungs
holdinggesellschaft ist, gemäß Artikel 265 der Gruppen
aufsicht unterliegen. 

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und b genannten 
Fällen kann die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 
für den Fall, dass das beteiligte Versicherungs- oder Rück
versicherungsunternehmen oder die Versicherungsholding
gesellschaft oder die gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
das bzw. die seinen bzw. ihren Sitz in der Union hat, 
entweder ein verbundenes Unternehmen eines beaufsichtig
ten Unternehmens oder einer gemäß Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 2002/87/EG einer zusätzlichen Beaufsichtigung 
unterliegenden gemischten Finanzholdinggesellschaft ist 
oder selbst ein solches Unternehmen bzw. eine solche Ge
sellschaft ist, nach Konsultation der anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden beschließen von der Überwachung der 
Risikokonzentration gemäß Artikel 244 der vorliegenden 
Richtlinie, der Überwachung der gruppeninternen Trans
aktionen gemäß Artikel 245 der vorliegenden Richtlinie 
oder von beidem auf der Ebene dieses beteiligten Versiche
rungs- oder Rückversicherungsunternehmens oder dieser 
Versicherungsholdinggesellschaft oder gemischten Finanz
holdinggesellschaft abzusehen. 

(4) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
insbesondere im Hinblick auf eine risikobasierte Beaufsich
tigung, gleichwertigen Bestimmungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2002/87/EG, kann die für die 
Gruppenaufsicht zuständige Behörde nach Konsultation der 
anderen betroffenen Aufsichtsbehörden auf der Ebene die
ser gemischten Finanzholdinggesellschaft nur die entspre
chenden Bestimmungen der Richtlinie 2002/87/EG anwen
den. 

(5) Unterliegt eine gemischte Finanzholdinggesellschaft, 
insbesondere im Hinblick auf eine risikobasierte Beaufsich
tigung, gleichwertigen Bestimmungen nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Richtlinie 2006/48/EG, kann die für die 
Gruppenaufsicht zuständige Behörde im Einvernehmen mit 
der konsolidierenden Aufsichtsbehörde für die Banken- und 
die Wertpapierdienstleistungsbranche nur die Bestimmun
gen der Richtlinie zu der am stärksten vertretenen Finanz
branche nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2002/87/EG 
anwenden.
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(6) Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde un
terrichtet die durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*) errichtete 
Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Bankaufsichts
behörde) (EBA) und die durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes (**) errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäi
sche Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und 
die betriebliche Altersversorgung) (EIOPA) über die gemäß 
den Absätzen 4 und 5 gefassten Beschlüsse. Die EBA, die 
EIOPA und die durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 (***) errichtete Europäische Aufsichts
behörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichts
behörde) (ESMA) erstellen im Rahmen des Gemeinsamen 
Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden (Gemein
samer Ausschuss) Leitlinien im Hinblick auf eine Anglei
chung der Aufsichtspraxis und erarbeiten Entwürfe tech
nischer Regulierungsstandards, die sie innerhalb von drei 
Jahren nach Verabschiedung dieser Leitlinien der Kommis
sion übermitteln. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Un
terabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards 
gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

___________ 
(*) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12. 

(**) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48. 
(***) ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.“ 

3. Artikel 214 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Eine gruppenweite Beaufsichtigung gemäß 
Artikel 213 bedeutet nicht, dass die beteiligten Aufsichts
behörden gehalten sind, das Drittlandsversicherungsunter
nehmen, das Drittlandsrückversicherungsunternehmen, die 
Versicherungsholdinggesellschaft, die gemischte Finanzhol
dinggesellschaft oder die gemischte Versicherungsholding
gesellschaft — ungeachtet des Artikels 257 in Bezug auf 
Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte Finanz
holdinggesellschaften — einzeln zu beaufsichtigen.“ 

4. Artikel 215 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Ist das in Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a und b 
genannte beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen oder die dort genannte Versicherungsholding
gesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft selbst 
Tochterunternehmen eines anderen Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens oder einer anderen Ver
sicherungsholdinggesellschaft oder gemischten Finanzhol
dinggesellschaft, das bzw. die seinen bzw. ihren Sitz in 
der Union hat, so gelten die Artikel 218 bis 258 nur auf 
Ebene des obersten Mutterversicherungs- oder -rückver
sicherungsunternehmens oder der obersten Mutterversiche
rungsholdinggesellschaft oder gemischten Mutterfinanzhol
dinggesellschaft, das seinen bzw. die ihren Sitz in der 
Union hat. 

(2) Ist das in Absatz 1 genannte oberste beteiligte Mut
terversicherungs- oder -rückversicherungsunternehmen oder 
die dort genannte oberste Mutterversicherungsholdinggesell
schaft oder gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft, das 

seinen die ihren Sitz in der Union hat, Tochterunternehmen 
eines Unternehmens, das nach Artikel 5 Absatz 2 der 
Richtlinie 2002/87/EG einer zusätzlichen Beaufsichtigung 
unterliegt, so kann die für die Gruppenaufsicht zuständige 
Behörde nach Konsultation der anderen betroffenen Auf
sichtsbehörden beschließen, von der Überwachung der Ri
sikokonzentration gemäß Artikel 244, der Überwachung 
der gruppeninternen Transaktionen gemäß Artikel 245 
oder von beidem auf Ebene dieses obersten Mutterunter
nehmens bzw. dieser obersten Muttergesellschaft abzuse
hen.“ 

5. Artikel 216 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Hat das in Artikel 213 Absatz 2 Buchstaben a und 
b genannte beteiligte Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen oder die dort genannte Versicherungs
holdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesell
schaft, das seinen bzw. die ihren Sitz in der Union hat, 
seinen bzw. ihren Sitz nicht im selben Mitgliedstaat wie 
das in Artikel 215 genannte oberste Mutterunternehmen 
auf Unionsebene, so können die Mitgliedstaaten ihren Auf
sichtsbehörden gestatten, nach Konsultation der für die 
Gruppenaufsicht zuständigen Behörde und diesem auf Uni
onsebene obersten Mutterunternehmen zu entscheiden, das 
auf nationaler Ebene oberste Mutterversicherungs- oder 
-rückversicherungsunternehmen oder die auf nationaler 
Ebene oberste Mutterversicherungsholdinggesellschaft oder 
gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft der Gruppenauf
sicht zu unterwerfen.“ 

6. Artikel 219 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 219 

Häufigkeit der Berechnung 

(1) Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde stellt 
sicher, dass die in Artikel 218 Absätze 2 und 3 genannten 
Berechnungen mindestens einmal jährlich entweder von 
dem beteiligten Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen bzw. von der Versicherungsholdinggesell
schaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft vor
genommen werden. 

Die für diese Berechnung maßgeblichen Daten und die Er
gebnisse werden der für die Gruppenaufsicht zuständigen 
Behörde von dem beteiligten Versicherungs- oder Rückver
sicherungsunternehmen oder für den Fall, dass an der 
Spitze der Gruppe kein Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen steht, von der Versicherungsholdingge
sellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft 
oder dem Unternehmen der Gruppe übermittelt, das von 
der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde nach 
Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 
und der Gruppe zu diesem Zweck benannt wurde. 

(2) Das Versicherungsunternehmen, das Rückversiche
rungsunternehmen, die Versicherungsholdinggesellschaft 
und die gemischte Finanzholdinggesellschaft überwachen 
die Solvenzkapitalanforderung der Gruppe laufend. Sollte 
das Risikoprofil der Gruppe erheblich von den Annahmen 
abweichen, die der zuletzt gemeldeten Solvenzkapitalanfor
derung für die Gruppe zugrunde liegen, ist diese Anforde
rung unverzüglich neu zu berechnen und der für die Grup
penaufsicht zuständigen Behörde mitzuteilen.
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Gibt es begründete Hinweise darauf, dass sich das Risiko
profil der Gruppe seit der letzten Meldung der Solvenz
kapitalanforderung der Gruppe erheblich geändert hat, 
kann die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde eine 
Neuberechnung der Solvenzkapitalanforderung der Gruppe 
verlangen.“ 

7. Artikel 226 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 226 

Zwischengeschaltete Versicherungsholdinggesellschaf- 
ten 

(1) Hält ein Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen über eine Versicherungsholdinggesellschaft 
oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft eine Betei
ligung an einem verbundenen Versicherungsunternehmen, 
einem verbundenen Rückversicherungsunternehmen, einem 
Drittlandsversicherungsunternehmen oder einem Drittlands
rückversicherungsunternehmen, so wird die Lage dieser 
Versicherungsholdinggesellschaft bzw. dieser gemischten Fi
nanzholdinggesellschaft bei der Berechnung der Solvabilität 
der Gruppe mit berücksichtigt. 

Ausschließlich für die Zwecke dieser Berechnung wird die 
zwischengeschaltete Versicherungsholdinggesellschaft oder 
die zwischengeschaltete gemischte Finanzholdinggesell
schaft wie ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunter
nehmen behandelt, für das in Bezug auf die Solvenzkapita
lanforderung die Vorschriften des Titels I Kapitel VI Ab
schnitt 4 Unterabschnitte 1, 2 und 3 gelten, und als unter
läge sie hinsichtlich der auf die Solvenzkapitalanforderung 
anrechnungsfähigen Eigenmittel den in Titel I Kapitel VI 
Abschnitt 3 Unterabschnitte 1, 2 und 3 festgelegten Bedin
gungen. 

(2) Hält eine zwischengeschaltete Versicherungsholding
gesellschaft oder eine zwischengeschaltete gemischte Fi
nanzholdinggesellschaft nachrangige Verbindlichkeiten 
oder andere anrechnungsfähige Eigenmittel, die nach 
Artikel 98 einer Beschränkung unterliegen, so werden diese 
bis zu der Höhe als anrechnungsfähige Eigenmittel an
erkannt, die sich ergibt, wenn die in Artikel 98 festgelegten 
Beschränkungen auf die auf Gruppenebene ausstehenden, 
insgesamt anrechnungsfähigen Eigenmittel angewandt und 
der Solvenzkapitalanforderung auf Gruppenebene gegen
überstellt werden. 

Alle anrechnungsfähigen Eigenmittel einer zwischengeschal
teten Versicherungsholdinggesellschaft oder einer zwischen
geschalteten gemischten Finanzholdinggesellschaft, die nach 
Artikel 90 vorab von der Aufsichtsbehörde genehmigt wer
den müssten, wenn sie von einem Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen gehalten würden, können 
nur in die Berechnung der Solvabilität der Gruppe einbezo
gen werden, wenn sie ordnungsgemäß von der für die 
Gruppenaufsicht zuständigen Behörde zugelassen wurden.“ 

8. Artikel 231 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fas
sung: 

„(1) Wird die Erlaubnis beantragt, die konsolidierte Sol
venzkapitalanforderung für die Gruppe sowie die Solvenz
kapitalanforderung für Versicherungs- und Rückversiche
rungsunternehmen der Gruppe mit einem internen Modell 
zu berechnen, das von einem Versicherungs- oder Rück
versicherungsunternehmen und dessen verbundenen Unter
nehmen oder gemeinsam von den verbundenen Unterneh
men einer Versicherungsholdinggesellschaft oder einer ge
mischten Finanzholdinggesellschaft eingereicht wurde, so 
arbeiten die betroffenen Aufsichtsbehörden bei der Ent
scheidung über die Erteilung dieser Erlaubnis und bei der 
Festlegung der Bedingungen, an die diese Erlaubnis gegebe
nenfalls geknüpft ist, zusammen.“ 

9. Artikel 233 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Wird die Erlaubnis beantragt, die Solvenzkapitalan
forderung für die Versicherungs- und Rückversicherungs
unternehmen der Gruppe anhand eines internen Modells 
zu berechnen, das von einem Versicherungs- oder Rück
versicherungsunternehmen und dessen verbundenen Unter
nehmen oder gemeinsam von den verbundenen Unterneh
men einer Versicherungsholdinggesellschaft oder einer ge
mischten Finanzholdinggesellschaft eingereicht wurde, so 
gilt Artikel 231 entsprechend.“ 

10. Die Überschrift von Unterabschnitt 5 des Titels III, Kapitel 
II Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

„Überwachung der Gruppensolvabilität bei Versicherungs- 
und Rückversicherungsunternehmen, die Tochterunter- 
nehmen einer Versicherungsholdinggesellschaft oder einer 
gemischten Finanzholdinggesellschaft sind.“ 

11. Artikel 235 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 235 

Gruppensolvabilität bei einer Versicherungsholding- 
gesellschaft oder einer gemischten Finanzholding- 
gesellschaft 

(1) Sind Versicherungs- und Rückversicherungsunterneh
men Tochterunternehmen einer Versicherungsholdinggesell
schaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft, so 
stellt die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde sicher, 
dass die Solvabilität der Gruppe gemäß Artikel 220 Absatz 
2 bis Artikel 233 auf Ebene der Versicherungsholdinggesell
schaft bzw. der gemischten Finanzholdinggesellschaft be
rechnet wird. 

(2) Für die Zwecke dieser Berechnung wird das Mutter
unternehmen behandelt wie ein Versicherungs- oder Rück
versicherungsunternehmen, für das in Bezug auf die Sol
venzkapitalanforderung die Vorschriften des Titels I Kapitel 
VI Abschnitt 4 Unterabschnitte 1, 2 und 3 gelten, und als 
unterläge es hinsichtlich der auf die Solvenzkapitalanforde
rung anrechenbaren Eigenmittel den in Titel I Kapitel VI 
Abschnitt 3 Unterabschnitte 1, 2 und 3 festgelegten Bedin
gungen.“
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12. Artikel 243 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 243 

Tochterunternehmen einer Versicherungsholdinggesell- 
schaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft 

Für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, die 
Tochterunternehmen einer Versicherungsholdinggesellschaft 
oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft sind, gel
ten die Artikel 236 bis 242 entsprechend.“ 

13. Artikel 244 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Versicherungs- 
und Rückversicherungsunternehmen oder Versicherungs
holdinggesellschaften oder gemischten Finanzholdinggesell
schaften, der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 
regelmäßig, mindestens aber einmal jährlich jede erhebliche 
Risikokonzentration auf Gruppenebene zu melden, sofern 
nicht Artikel 215 Absatz 2 Anwendung findet. 

Die maßgeblichen Informationen werden der für die Grup
penaufsicht zuständigen Behörde von dem Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmen an der Spitze der 
Gruppe oder für den Fall, dass an der Spitze kein Versiche
rungs- oder Rückversicherungsunternehmen steht, von der 
Versicherungsholdinggesellschaft, der gemischten Finanz
holdinggesellschaft oder dem Versicherungs- oder Rückver
sicherungsunternehmen der Gruppe übermittelt, die bzw. 
das von der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 
nach Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehör
den und der Gruppe selbst zu diesem Zweck benannt 
wurde. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Risikokonzentrationen un
terliegen der aufsichtlichen Überprüfung durch die für die 
Gruppenaufsicht zuständige Behörde.“ 

14. Artikel 245 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Versicherungs- 
und Rückversicherungsunternehmen, Versicherungsholding
gesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften, 
der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde regel
mäßig, mindestens aber einmal jährlich alle bedeutenden 
gruppeninternen Transaktionen der Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen der Gruppe zu melden, 
einschließlich jener, die mit einer natürlichen Person ge
tätigt wurden, die zu einem Unternehmen der Gruppe 
enge Verbindungen unterhält, sofern nicht Artikel 215 Ab
satz 2 Anwendung findet. 

Die Mitgliedstaaten schreiben ferner vor, außerordentlich 
bedeutende gruppeninterne Transaktionen so schnell wie 
möglich zu melden. 

Die maßgeblichen Informationen werden der für die Grup
penaufsicht zuständigen Behörde von dem Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmen an der Spitze der 

Gruppe oder für den Fall, dass an der Spitze kein Versiche
rungs- oder Rückversicherungsunternehmen steht, von der 
Versicherungsholdinggesellschaft, der gemischten Finanz
holdinggesellschaft oder dem Versicherungs- oder Rückver
sicherungsunternehmen der Gruppe übermittelt, die bzw. 
das von der für die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde 
nach Konsultation der anderen betroffenen Aufsichtsbehör
den und der Gruppe selbst zu diesem Zweck benannt 
wurde. 

Die gruppeninternen Transaktionen unterliegen der auf
sichtlichen Überprüfung durch die für die Gruppenaufsicht 
zuständige Behörde.“ 

15. In Artikel 246 Absatz 4 erhalten die Unterabsätze 1, 2 und 
3 folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten das beteiligte Ver
sicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die Ver
sicherungsholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzhol
dinggesellschaft, auf Gruppenebene die Bewertung nach 
Artikel 45 vorzunehmen. Die unternehmenseigene Risiko- 
und Solvabilitätsbeurteilung auf Gruppenebene unterliegt 
der aufsichtlichen Überprüfung durch die für die Gruppen
aufsicht zuständige Behörde nach Maßgabe des Kapitels III. 

Wird die Solvabilität der Gruppe nach der Methode 1 ge
mäß Artikel 230 berechnet, legt das beteiligte Versiche
rungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die Versiche
rungsholdinggesellschaft oder die gemischte Finanzholding
gesellschaft der für die Gruppenaufsicht zuständigen Be
hörde eine angemessene Darstellung der Differenz zwischen 
der Summe der Solvenzkapitalanforderung aller verbunde
nen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 
der Gruppe und der konsolidierten Solvenzkapitalanforde
rung der Gruppe vor. 

Das beteiligte Versicherungs- oder Rückversicherungsunter
nehmen, die Versicherungsholdinggesellschaft oder die ge
mischte Finanzholdinggesellschaft kann, vorbehaltlich der 
Zustimmung der für die Gruppenaufsicht zuständigen Be
hörde, die Bewertungen nach Artikel 45 für die Gruppen
ebene und die Ebene des einzelnen Tochterunternehmens 
gleichzeitig vornehmen und diese Bewertungen in einem 
einzigen Dokument zusammenfassen.“ 

16. Artikel 247 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) steht an der Spitze der Gruppe kein Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmen, der folgenden 
Aufsichtsbehörde: 

i) ist das Mutterunternehmen eines Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmens eine Ver
sicherungsholdinggesellschaft oder eine gemischte 
Finanzholdinggesellschaft, der Aufsichtsbehörde, 
die dieses Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen zugelassen hat;
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ii) haben mindestens zwei Versicherungs- oder Rück
versicherungsunternehmen, die ihren Sitz in der 
Union haben, als Mutterunternehmen ein und die
selbe Versicherungsholdinggesellschaft oder ge
mischte Finanzholdinggesellschaft und wurde eines 
dieser Unternehmen in dem Mitgliedstaat zugelas
sen, in dem die Versicherungsholdinggesellschaft 
bzw. die gemischte Finanzholdinggesellschaft ihren 
Sitz hat, der Aufsichtsbehörde des in diesem Mit
gliedstaat zugelassenen Versicherungs- oder Rück
versicherungsunternehmens; 

iii) stehen an der Spitze der Gruppe mindestens zwei 
Versicherungsholdinggesellschaften oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaften, die ihren Sitz in un
terschiedlichen Mitgliedstaaten haben, und befindet 
sich in jedem dieser Mitgliedstaaten ein Versiche
rungs- oder Rückversicherungsunternehmen, der 
für das Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen mit der höchsten Bilanzsumme zu
ständigen Aufsichtsbehörde; 

iv) haben mindestens zwei Versicherungs- oder Rück
versicherungsunternehmen, die ihren Sitz in der 
Union haben, als Mutterunternehmen ein und die
selbe Versicherungsholdinggesellschaft oder ge
mischte Finanzholdinggesellschaft und wurde kei
nes dieser Unternehmen in dem Mitgliedstaat zu
gelassen, in dem die Versicherungsholdinggesell
schaft bzw. die gemischte Finanzholdinggesell
schaft ihren Sitz hat, der Aufsichtsbehörde, die 
das Versicherungs- oder Rückversicherungsunter
nehmen mit der höchsten Bilanzsumme zugelassen 
hat; oder 

v) hat die Gruppe kein Mutterunternehmen bzw. liegt 
ein anderer nicht in den Ziffern i bis iv genannter 
Fall vor, der Aufsichtsbehörde, die das Versiche
rungs- oder Rückversicherungsunternehmen mit 
der höchsten Bilanzsumme zugelassen hat.“ 

17. In Artikel 249 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz ange
fügt: 

„Die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde übermit
telt den betroffenen Aufsichtsbehörden und der EIOPA alle 
Informationen hinsichtlich der Gruppe gemäß Artikel 19, 
Artikel 51 Absatz 1 und Artikel 254 Absatz 2 insbeson
dere hinsichtlich der Rechtsstruktur der Gruppe sowie der 
Governance- und Organisationsstruktur der Gruppe.“ 

18. Artikel 256 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten beteiligte Versiche
rungs- und Rückversicherungsunternehmen, Versicherungs
holdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesell
schaften, alljährlich einen Bericht über Solvabilität und Fi
nanzlage auf Gruppenebene zu veröffentlichen. Die 
Artikel 51, 53, 54 und 55 gelten entsprechend. 

(2) Ein beteiligtes Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen, eine Versicherungsholdinggesellschaft 
oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft kann, vor
behaltlich der Zustimmung der für die Gruppenaufsicht 
zuständigen Behörde, einen einzigen Bericht über seine Sol
vabilität und Finanzlage vorlegen, der Folgendes beinhaltet: 

a) die Informationen auf Gruppenebene, die gemäß Absatz 
1 veröffentlicht werden müssen; 

b) die Informationen für jedes Tochterunternehmen der 
Gruppe, die einzeln identifizierbar sein müssen und 
die nach den Artikeln 51, 53, 54 und 55 veröffentlicht 
werden müssen. 

Vor Erteilung der Zustimmung gemäß Unterabsatz 1 kon
sultiert die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde die 
Mitglieder des Kollegiums der Aufsichtsbehörden und trägt 
deren Ansichten und Vorbehalten angemessen Rechnung.“ 

19. Artikel 257 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 257 

Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan von 
Versicherungsholdinggesellschaften und gemischten 
Finanzholdinggesellschaften 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass alle Personen, die 
die Geschäfte einer Versicherungsholdinggesellschaft oder 
einer gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich füh
ren, über die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderli
che Zuverlässigkeit und fachliche Eignung verfügen müssen. 

Artikel 42 gilt entsprechend.“ 

20. Artikel 258 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Erfüllen die Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen einer Gruppe die Anforderungen nach den 
Artikeln 218 bis 246 nicht oder ist die Solvabilität trotz 
Erfüllung aller Anforderungen gefährdet oder gefährden 
gruppeninterne Transaktionen oder Risikokonzentrationen 
die Finanzlage der Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen, werden die notwendigen Maßnahmen, um 
der Situation so schnell wie möglich abzuhelfen, ergriffen: 

a) durch die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde 
bei Versicherungsholdinggesellschaften und gemischten 
Finanzholdinggesellschaften, 

b) durch die Aufsichtsbehörden bei Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen. 

Handelt es sich in dem in Unterabsatz 1 Buchstabe a ge
nannten Fall bei der für die Gruppenaufsicht zuständigen 
Behörde nicht um eine der Aufsichtsbehörden des Mitglied
staats, in dem die Versicherungsholdinggesellschaft oder die 
gemischte Finanzholdinggesellschaft ihren Sitz hat, so teilt 
die für die Gruppenaufsicht zuständige Behörde diesen Auf
sichtsbehörden ihre Erkenntnisse mit, damit diese die not
wendigen Maßnahmen einleiten können.
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Handelt es sich in dem in Unterabsatz 1 Buchstabe b ge
nannten Fall bei der für die Gruppenaufsicht zuständigen 
Behörde nicht um eine der Aufsichtsbehörden des Mitglied
staats, in dem das Versicherungs- oder Rückversicherungs
unternehmen seinen Sitz hat, so teilt die für die Gruppen
aufsicht zuständige Behörde diesen Aufsichtsbehörden ihre 
Erkenntnisse mit, damit diese die notwendigen Maßnahmen 
einleiten können. 

Unbeschadet des Absatzes 2 legen die Mitgliedstaaten fest, 
welche Maßnahmen ihre Aufsichtsbehörden in Bezug auf 
Versicherungsholdinggesellschaften und gemischte Finanz
holdinggesellschaften ergreifen können. 

Die betroffenen Aufsichtsbehörden, einschließlich der für 
die Gruppenaufsicht zuständigen Behörde, stimmen ihre 
Zwangsmaßnahmen untereinander ab, sofern dies an
gebracht ist. 

(2) Unbeschadet ihrer strafrechtlichen Bestimmungen 
verhängen die Mitgliedstaaten Sanktionen oder beschließen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Versicherungsholding
gesellschaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften, 
die gegen die zur Umsetzung dieses Titels erlassenen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften verstoßen, oder im 
Zusammenhang mit Personen, die diese Gesellschaften tat
sächlich führen. Die Aufsichtsbehörden arbeiten eng zusam
men, um die Wirksamkeit dieser Sanktionen oder Maßnah
men zu gewährleisten, insbesondere in Fällen, in denen sich 
die Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung einer Ver
sicherungsholdinggesellschaft oder gemischten Finanzhol
dinggesellschaft nicht in demselben Mitgliedstaat wie ihr 
Sitz befindet.“ 

21. Artikel 262 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 262 

Mutterunternehmen mit Sitz in einem Drittland: 
Fehlende Gleichwertigkeit 

(1) Zeigt die nach Artikel 260 durchgeführte Überprü
fung, dass keine gleichwertige Beaufsichtigung stattfindet, 
so wenden die Mitgliedstaaten auf die Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen entweder die Artikel 218 
bis 258 (außer den Artikeln 236 bis 243) sinngemäß 
oder eine der in Absatz 2 dieses Artikels festgelegten Me
thoden an. 

Die in den Artikeln 218 bis 258 festgelegten allgemeinen 
Grundsätze und Methoden werden auf Ebene der Versiche
rungsholdinggesellschaft, der gemischten Finanzholdingge
sellschaft, des Drittlandsversicherungsunternehmens oder 
des Drittlandsrückversicherungsunternehmens angewandt. 

Ausschließlich für die Berechnung der Solvabilität der 
Gruppe wird das Mutterunternehmen behandelt wie ein 
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, für 
das in Bezug auf die Eigenmittel, die auf die Solvenzkapi

talanforderung angerechnet werden können, die in Titel I 
Kapitel VI Abschnitt 3 Unterabschnitte 1, 2 und 3 fest
gelegten Bedingungen gelten sowie entweder 

a) eine nach den Grundsätzen des Artikels 226 ermittelte 
Solvenzkapitalanforderung, wenn es sich um eine Ver
sicherungsholdinggesellschaft oder eine gemischte Fi
nanzholdinggesellschaft handelt, oder 

b) eine nach den Grundsätzen des Artikels 227 bestimmte 
Solvenzkapitalanforderung, wenn es sich um ein Dritt
landsversicherungs- oder -rückversicherungsunterneh
men handelt. 

(2) Die Mitgliedstaaten gestatten ihren Aufsichtsbehör
den die Anwendung anderer Methoden, wenn diese eine 
angemessene Beaufsichtigung der Versicherungs- und Rück
versicherungsunternehmen einer Gruppe gewährleisten. 
Diese Methoden sind von der für die Gruppenaufsicht zu
ständigen Behörde nach Konsultation der anderen betroffe
nen Aufsichtsbehörden zu genehmigen. 

Die Aufsichtsbehörden können insbesondere die Gründung 
einer Versicherungsholdinggesellschaft oder einer gemisch
ten Finanzholdinggesellschaft, die ihren Sitz in der Union 
hat, verlangen und diesen Titel auf die Versicherungs- und 
Rückversicherungsunternehmen der Gruppe, an deren 
Spitze diese Versicherungsholdinggesellschaft bzw. ge
mischte Finanzholdinggesellschaft steht, anwenden. 

Die gewählten Methoden müssen es ermöglichen, die in 
diesem Titel für die Gruppenaufsicht gesetzten Ziele zu 
erreichen, und sind den anderen betroffenen Aufsichts
behörden und der Kommission mitzuteilen.“ 

22. Artikel 263 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„Ist das Mutterunternehmen im Sinne des Artikels 260 
selbst Tochterunternehmen einer Versicherungsholdingge
sellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft, 
die ihren Sitz in einem Drittland hat, oder eines Drittlands
versicherungs- oder -rückversicherungsunternehmens, so 
nehmen die Mitgliedstaaten die Überprüfung nach 
Artikel 260 nur auf der Ebene des obersten Mutterunter
nehmens vor, das eine Drittlandsversicherungsholdinggesell
schaft, eine gemischte Drittlandsfinanzholdinggesellschaft, 
ein Drittlandsversicherungsunternehmen oder ein Dritt
landsrückversicherungsunternehmen ist. 

Die Aufsichtsbehörden können jedoch bei fehlender gleich
wertiger Beaufsichtigung gemäß Artikel 260 auf einer nied
rigeren Ebene bei einem Mutterunternehmen von Versiche
rungs- oder Rückversicherungsunternehmen eine erneute 
Überprüfung entweder auf der Ebene einer Drittlandsver
sicherungsholdinggesellschaft, einer gemischten Drittlands
finanzholdinggesellschaft, eines Drittlandsversicherungs
unternehmens oder eines Drittlandsrückversicherungsunter
nehmens vornehmen.“
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Artikel 5 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft die Richtlinie 2002/87/EG, ein
schließlich der gemäß dieser Richtlinie angenommenen delegier
ten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, in vollem Um
fang. Nach dieser Überprüfung übermittelt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 
31. Dezember 2012 einen Bericht, in dem insbesondere der 
Anwendungsbereich der genannten Richtlinie, einschließlich 
der Frage, ob der Anwendungsbereich durch die Überarbeitung 
von Artikel 3 erweitert werden soll, und die Anwendung der 
genannten Richtlinie auf nicht beaufsichtigte Unternehmen, ins
besondere Zweckgesellschaften, behandelt werden. Der Bericht 
befasst sich auch mit den Einstufungskriterien von Finanzkon
glomeraten, die nicht der Finanzbranche zuzurechnenden Grup
pen gehören, deren gesamte Tätigkeiten in der Bankenbranche, 
der Versicherungsbranche und der Wertpapierdienstleistungs
branche im Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen von erheb
licher Bedeutung sind. 

Die Kommission prüft auch, ob die Europäischen Aufsichts
behörden über den Gemeinsamen Ausschuss Leitlinien für die 
Einschätzung dieser erheblichen Bedeutung veröffentlichen soll
ten. 

Im gleichen Kontext befasst sich der Bericht mit systemisch 
relevanten Finanzkonglomeraten, die wegen ihrer Größe, Ver
netzung oder Komplexität besonders anfällig sind und die ana
log den sich in der Entwicklung befindlichen Standards des 
Finanzstabilitätsrats und des Basler Ausschusses für Bankenauf
sicht zu identifizieren sind. Darüber hinaus wird in diesem Be
richt die Möglichkeit geprüft, verbindliche Stresstests einzufüh
ren. Dem Bericht folgen erforderlichenfalls geeignete Gesetz
gebungsvorschläge. 

Artikel 6 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um den Artikeln 1, 2 und 3 
dieser Richtlinie bis zum 10. Juni 2013 nachzukommen. Sie 
teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vor
schriften mit und fügen eine Tabelle der Entsprechungen zwi
schen dieser Richtlinie und den genannten innerstaatlichen Vor
schriften bei. 

(2) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um Artikel 4 dieser Richtlinie 

ab dem 10. Juni 2013 nachzukommen. Sie teilen der Kommis
sion unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit und 
fügen eine Tabelle der Entsprechungen zwischen dieser Richt
linie und den genannten innerstaatlichen Vorschriften bei. 

(3) Abweichend von Absatz 1 setzen die Mitgliedstaaten bis 
zum 22. Juli 2013 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften in Kraft, um Artikel 2 Absatz 23 dieser Richtlinie, 
sowie Artikel 2 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a dieser 
Richtlinie, soweit sie Artikel 1, Artikel 2 Absätze 4, 5a und 
16 sowie Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2002/87/EG in 
Bezug auf Verwalter alternativer Investmentfonds abändern, 
nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den 
Wortlaut dieser Vorschriften mit und fügen eine Tabelle der 
Entsprechungen zwischen dieser Richtlinie und den genannten 
innerstaatlichen Vorschriften bei. 

(4) Bei Erlass der in diesem Artikel genannten Maßnahmen 
nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 
diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei
ten der Bezugnahme. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 8 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 16. November 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
W. SZCZUKA
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ANHANG I 

Die Anhänge I und II der Richtlinie 98/78/EG werden wie folgt geändert: 

A. Anhang I wird wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt 2.1: 

a) erhält der zweite Gedankenstrich von Absatz 4 folgende Fassung: 

„— um ein verbundenes Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen einer Versicherungs-Holdingge
sellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in demselben Mitgliedstaat wie das 
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen handelt und sowohl die Versicherungs-Holdinggesell
schaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft als auch das verbundene Versicherungs- oder Rückver
sicherungsunternehmen in die Berechnung miteinbezogen werden.“; 

b) erhält Absatz 5 folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten können auch von einer Berechnung der bereinigten Solvabilität eines Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmens absehen, wenn es sich um ein verbundenes Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen eines anderen Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, einer Versicherungs- 
Holdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft mit satzungsmäßigem Sitz in einem ande
ren Mitgliedstaat handelt, sofern sich die zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten darauf geeinigt 
haben, der zuständigen Behörde dieses anderen Mitgliedstaats die Ausübung der zusätzlichen Beaufsichtigung zu 
übertragen.“ 

2. Abschnitt 2.2 erhält folgende Fassung: 

„2.2. Zwischengeschaltete Versicherungs-Holdinggesellschaften und zwischengeschaltete gemischte Finanzholding
gesellschaften 

Hält ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen über eine Versicherungs-Holdinggesellschaft 
oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft eine Beteiligung an einem verbundenen Versicherungsunter
nehmen, einem verbundenen Rückversicherungsunternehmen oder einem Versicherungs- oder Rückversiche
rungsunternehmen eines Drittlands, so wird die Lage der zwischengeschalteten Versicherungs-Holdinggesell
schaft oder der zwischengeschalteten gemischten Finanzholdinggesellschaft bei der Berechnung der bereinig
ten Solvabilität des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens berücksichtigt. Die betreffende Ver
sicherungs-Holdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft wird — ausschließlich für die Zwe
cke dieser Berechnung, die nach den grundlegenden Prinzipien und Methoden dieses Anhangs vorzunehmen 
ist — wie ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen behandelt, für das eine Solvabilitätsanfor
derung von Null gilt und für das in Bezug auf die zulässigen Solvabilitätselemente die Bedingungen von 
Artikel 16 der Richtlinie 73/239/EWG, Artikel 27 der Richtlinie 2002/83/EG oder Artikel 36 der Richtlinie 
2005/68/EG gelten.“ 

B. Anhang II wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: 

„ZUSÄTZLICHE BEAUFSICHTIGUNG VON VERSICHERUNGS- UND RÜCKVERSICHERUNGSUNTERNEHMEN, 
DIE TOCHTERUNTERNEHMEN EINER VERSICHERUNGS-HOLDINGGESELLSCHAFT, EINER GEMISCHTEN FI
NANZHOLDINGGESELLSCHAFT ODER EINES VERSICHERUNGS- ODER RÜCKVERSICHERUNGSUNTERNEH
MENS EINES DRITTLANDS SIND“. 

2. In Nummer 1 erhält der erste Absatz folgende Fassung: 

„1. Im Fall mehrerer Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gemäß Artikel 2 Absatz 2, die Tochter
unternehmen einer Versicherungs-Holdinggesellschaft, einer gemischten Finanzholdinggesellschaft oder eines 
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens eines Drittlands sind und ihren Sitz in verschiedenen 
Mitgliedstaaten haben, stellen die zuständigen Behörden sicher, dass die in diesem Anhang beschriebene 
Methode in einheitlicher Weise angewandt wird.“

DE L 326/138 Amtsblatt der Europäischen Union 8.12.2011



3. In Nummer 2 erhalten der zweite und dritte Gedankenstrich und der Unterabsatz nach dem dritten Gedankenstrich 
folgende Fassung: 

„— das betreffende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und ein anderes bzw. mehrere andere 
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die im selben Mitgliedstaat zugelassen sind, dieselbe 
Versicherungs-Holdinggesellschaft, dieselbe gemischte Finanzholdinggesellschaft oder dasselbe Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmen eines Drittlands als Mutterunternehmen haben und das Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmen in die für eines dieser anderen Unternehmen gemäß diesem Anhang 
vorgenommene Berechnung einbezogen wird, 

— das betreffende Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen und ein anderes bzw. mehrere andere 
Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, die in anderen Mitgliedstaaten zugelassen sind, dieselbe 
Versicherungs-Holdinggesellschaft, dieselbe gemischte Finanzholdinggesellschaft oder dasselbe Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmen eines Drittlands als Mutterunternehmen haben und eine Vereinbarung 
nach Artikel 4 Absatz 2 geschlossen wurde, der zufolge die zusätzliche Beaufsichtigung gemäß diesem Anhang 
durch die Aufsichtsbehörden eines anderen Mitgliedstaats durchgeführt wird. 

In Fällen, in denen Versicherungsholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften oder Versicherungs- 
oder Rückversicherungsunternehmen eines Drittlands gestufte Beteiligungen an der Versicherungsholdinggesell
schaft, der gemischten Finanzholdinggesellschaft oder dem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 
eines Drittlands halten, können sich die Mitgliedstaaten darauf beschränken, die Berechnungen gemäß diesem 
Anhang auf der Stufe des obersten Mutterunternehmens des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, 
das eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, eine gemischte Finanzholdinggesellschaft oder ein Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen eines Drittlands ist, vorzunehmen.“ 

4. Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass auf der Stufe der Versicherungs-Holdinggesellschaft, der ge
mischten Finanzholdinggesellschaft bzw. des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens eines Dritt
lands Berechnungen analog zu den in Anhang I beschriebenen vorgenommen werden. 

Analog heißt in diesem Fall, dass auf der Ebene der Versicherungsholdinggesellschaft, der gemischten Finanz
holdinggesellschaft bzw. des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens eines Drittlands die grund
legenden Prinzipien und Methoden des Anhangs I angewandt werden. 

Ausschließlich für die Zwecke dieser Berechnung wird das Mutterunternehmen wie ein Versicherungs- oder ein 
Rückversicherungsunternehmen behandelt, für das 

— eine Solvabilitätsanforderung von Null gilt, wenn es sich um eine Versicherungs-Holdinggesellschaft oder 
eine gemischte Finanzholdinggesellschaft handelt, 

— eine Solvabilitätsanforderung gilt, die gemäß den in Anhang I Nummer 2.3 genannten Prinzipien festgelegt 
wird, wenn es sich um ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen eines Drittlands handelt, 

— in Bezug auf die zulässigen Solvabilitätselemente die Bedingungen des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 
73/239/EWG oder des Artikels 18 der Richtlinie 79/267/EWG gelten.“
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ANHANG II 

In Anhang I der Richtlinie 2002/87/EG erhalten unter Ziffer „II. Berechnungsmethoden“ die Methoden 3 und 4 folgende 
Fassung: 

„Methode 3: ‚Kombinationsmethode‘ 

Die zuständigen Behörden können eine Kombination der Methoden 1 und 2 zulassen.“
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ANHANG III 

In der Richtlinie 2006/48/EG erhält Anhang X Teil 3 Abschnitt 3 Nummer 30 folgende Fassung: 

„30. Soll ein AMA vom EU-Mutterkreditinstitut und seinen Tochtergesellschaften oder von den Tochtergesellschaften 
einer EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder einer gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft verwendet 
werden, so ist dem entsprechenden Antrag eine Beschreibung der Allokationsmethodik beigefügt, nach der sich 
das für das operationelle Risiko vorgehaltene Eigenkapital auf die verschiedenen Einheiten der Gruppe verteilt.“
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